®
OPEN a ACCESS Universitit Augsburg
OPUS AUGSBURG w k Universititsbibliothek

Die Betriebsanderung - noch eine unternehmerische
Entscheidung?

Herbert Buchner

Angaben zur Veroéffentlichung / Publication details:

Buchner, Herbert. 1984. Die Betriebsénderung - noch eine unternehmerische Entscheidung?
KéIn: Arbeitgeberverband der Metallindustrie.

Nutzungsbedingungen / Terms of use: licgercopyright
Dieses Dokument wird unter folgenden Bedingungen zur Verfiigung gestellt: / This document is made available under these conditions: "

A5\ >ﬁ
Deutsches Urheberrecht I d‘};"%:\
-v,{yi

Weitere Informationen finden Sie unter: / For more information see:
https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/publiz/


https://www.uni-augsburg.de/de/organisation/bibliothek/publizieren-zitieren-archivieren/publiz/







Herbert Buchner

Die Betriebsinderung —
noch eine unternehmerische
Entscheidung?

Herausgegeben vom
Arbeitgeberverband der Metallindustrie
Koln


pabsteve


Buchner, Herbert:

Die Betriebsinderung — noch eine unternehmerische Entscheidung? / Herbert
Buchner. Hrsg. vom Arbeitgeberverb. d. Metallindustrie Kéln. — Kéln: Ar-
beitgeberverb. d. Metallindustrie Kéln, 1984,

(Schriftenreihe Arbeitsrecht; 5)

ISBN 3-83575-024-4

NE: Arbeitgeberverband der Metallindustrie X Kéln X Schriftenreihe Arbeits-
recht

Redaktion: Dr. Meinolf E. Sprengelmeier, Herwarthstr. 18-20, 5000 Kéln 1,
Tel. 0221/523081

Gesamtherstellung: Erste Koher Plakat- und Reklamedruckeret
Franz Greven GmbH



Inhalt

Vorwort

L

IL

Das Ansteigen der finanziellen Belastung der
Unternehmen bei Betriebsinderungen seit Inkraft-

treten des BetrVG 1972
1.

2,

Der gesetzliche Ausgangspunkt, §§ 111ff.

BetrVG 1972 ..ooivviviiiiiciiiiniciicitcecccnnesieens

Der Verantwortungsbereich der

Sozialplanpraxis .....cecveveceerieerennieneeeeeneeenae

d) Ansteigen der Sozialplanvolumen und

-lelstungen ...veveeeeeiiense e

b) Beriicksichtigung der wirtschaftlichen Ver-

tretbarkeit fiir das Unternehmen ........uueee......

¢) Die Sozialplanvorschriften in verinderter

gesamtwirtschaftlicher Situation .......c.cccovueeeee

Ausdehnung des Anwendungsbereichs der

§§ 1114f. BetrVG durch die Rechesprechung ......

a) Einbeziehung des bloflen Personalabbaus

in den Begriff der Betriebsinderung ...............

b) Anwendung der §§ 111ff. Betr VG auch im

Konkurs des Unternehmens ....cccceveevvvveeeennne

¢) Betriebsinderung auch bei fehlenden kon-

kreten Nachteilen .......c.coeccevvevniiveiiinneiunnnn
d) Erfassung technischer Anderungen ................
e) Zeitpunkt der Einschaltung des Betriebsrats ..

f) Inbalt des Mitwirkungsanspruchs des

BetrieDSIats vuveeeeieeemerrerereeermnsieeereieerersnsineens

Uniterbindung geplanter oder eingeleiteter
Betriebsinderungen mittels einstweiliger

Verfiigung
1.

Der Streitstand in Rechtsprechung und

LIOIatUr vveeeceeereenerererierereeieesreeeeseeressrnsnnanssaaes

a) Anspruch auf Unterlassung der Betriebs-
inderung bis zum Abschluf} des Einigungs-

stellenverfahrens .......cooveecoveviveeviisvieeriveneeees

....................................................................

..................................................................

........................................

...........................................................


pabsteve

pabsteve

pabsteve

pabsteve

pabsteve

pabsteve


b) Sicherung des Mitwirkungsrechts des
Betriebsrats nur gemif? den betriebsver-
fassungsrechtlich vorgesehenen Sanktionen .... 32
¢) Zeitweilige Sicherung des Unterrichtungs-
und Beratungsrechtes des Betriebsrats

mittels einstweiliger Verfugung ........ccccceveneee 34
2. Mafigebliche Lasungsgesichtspunkete fiir die
SteItIrage .ovvviveeeiiiiiiiecececieereeee e e e eree s 35

a) Sicherbarkeit betriebsverfassungsrechtlicher
AnsEriiche durch einstweilige Verfigungen .... 35

b) Recht auf Mitwirkung als Inhalt des be-
triebsverfassungsrechtlichen Anspruchs .......... 35

¢) Keine richterrechtliche Entwicklung von
(sekundiren) Unterlassungsanspriichen .......... 39

d) Moglichkeit richterlicher Unterlassungsver-
figungen als Sicherungsanordnungen ge-
AR § 938 ZPO rveoorvees v ormeesosressserans 4
3. Einstweilige Verfligung bei Betriebsinderungen
nur zur Sicherung des Unterrichtungs- und

Beratungsrechts ...cooueeivvvvvmneeveiieiiiniieeeceenanenenns 42
a) Unterrichtungs- und Beratungsrecht als
betriebsverfassungsrechtlicher Anspruch ........ 42

b) Keine betriebsverfassungsrechtliche
Pflicht des Arbeitgebers zur Durchfithrung
des Einigungsstellenverfahrens ..........cccoeeevee 43

¢) Einstweilige Verfiigung nur zur Sicherung
von Anspriichen

..........................................

IIL. Die gesetzgeberischen Leirvorstellungen als Richt-
punkt fiir die Auslegung der §§ 111ff. BerrVG ........ 49

1. Die gesetzespolitische Zielsetzung der

§§ LTHE BetrVG ... ccrerevseesseeeenns 49

2. Konse%uenzen fiir die Auslegung der
§§ 11, BetrVG v 51
ANMETKUNEEN ..ovivieiiieriieece e eereeeeesesesessenssasnees 52



Vorwort

Die Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes iiber Be-
triebsinderungen, thre Anwendung in der Praxis und vor allem
die hochstricherlichen Auslegungen dazu sind zunehmender
Kritik ausgesetzt. Ihre Handhabung und Durchfithrung ist oft
genug zu einer Existenzfrage von Betrieben geworden. Die
Flexibilitit vieler Unternehmen, die sich einem oft schnell
indernden Markt — zumal in den heute wirtschaftlich schlech-
ten Zeiten — auch in ihrer Gréflenordnung anpassen miissen,
wird durch Sozialpline, aber auch durch mitbestimmte Ein-
wirkungen bei grundlegenden Anderungen der Betriebsorgani-
sation und FEinfiihrung grundlegend neuer Arbeitsmethoden
und Fertigungsverfahren erheblich gehemmt. Ganz entschei-
denden Anteil daran hat die Rechtsprechung des BAG mit
ihrer extensiven Auslegung und der Erweiterung des Begriffs
der Betriebsinderung in den §§ 111ff. BetrVG.

Hierauf im einzelnen unter den rechtlichen Aspekten einge-
gangen zu sein, inwieweit Betriebsinderungen tiberhaupt noch
eine unternehmerische Entscheidung darstellen, verdanken wir
Herrn Prof. Buchner. Er hat diese Darstellung, die wir Ihnen
nun in gedruckter Form vorlegen kdnnen, anlifilich der Eroff-
nung unseres Personalleiter-Seminars 1983 gegeben. Als fun-
dierter Wissenschaftler, der aber den im Arbeitsrecht so wich-
tigen Bezug zur Praxis kennt, nimmt er zu allen wichtigen
Fragen einschliefflich denen des vorliufigen Rechtsschutzes
in Verbindung mit Betriebsinderungen Stellung.

Wir freuen uns daher, verbunden mit dem Dank an Herrn
Prof. Buchner, Thnen diese seine Ausfithrungen zum Problem
Betriebsinderung und Unternehmer iiberreichen zu kénnen.

//m/
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Einleitung

Das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates
bei sog. Betriebsinderungen wird heute auf Unternehmerseite
weitgehend als Haupthindernis fiir ein auf wirtschaftlich ver-
inderte Verhiltnisse erforderliches Reagieren der Unterneh-
men angesehen, damit — mehr noch als das Kiindigungs-
schutzrecht — als eine Existenzbedrohung der Unternehmen.
Die mafigeblichen Bestimmungen der §§ 111 ff. BetrVG sind
nunmehr 11Y, Jahre in Kraft. Sie waren auch zum Zeitpunkt
des Erlasses des Betriebsverfassungsgesetzes 1972 nicht ohne
Kritik entgegengenommen worden, doch wurden sie in frithe-
ren Jahren nicht in dem Maf3e als Blockade unternehmerischer
Entscheidungsfreiheit angesehen, wie dies derzeit der Fall ist.
Es besteht deshalb aller Anlaf3, der Frage nachzugehen, ob die
Vorschriften iiber die wirtschaftliche Mitbestimmung des Be-
triebsrates die Disposition des Unternehmers tiber Betriebsin-
derungen noch respektieren bzw. wieweit sie diese tangieren,
und wie die Entwicklungslinien zu diesem Komplex in den
letzten Jahren verlaufen sind. Meines Erachtens sind es drei
Komponenten, die — aus unternehmerischer Sicht — das
Unbehagen an der Regelung der §§ 111 ff. Betr VG bewirken,
nimlich zum einen die im Vergleich zu 1972 erheblich gewach-
sene wirtschaftlich-finanzielle Belastung der Unternehmen mit
Sozialplanleistungen, des weiteren die derzeitig erkennbare
Tendenz, mittels einstweiliger Verfiigungen, also unter Ein-
schaltung der Arbeitsgerichte, Betriebsinderungen, speziell ih-
ren Vollzug durch Kiindigung von Arbeitnehmern, zu blockie-
ren, und schliefflich — mehr als Hintergrundiiberlegung, aber
nicht ohne praktische Relevanz — die nach wie vor bestehende
Unklarheit iiber die mit den §§ 111 ff. BetrVG verfolgte
gesetzespolitische Zielsetzung. Damit sind auch die hier
anzusprechenden Fragen schon umrissen.



I. Das Ansteigen der finanziellen Belastung der Unter-

nehmen bei Betriebsinderungen seit Inkrafttreten des
BetrVG 1972

Daf} die Vorschriften iiber die wirtschaftliche Mitbestimmung
des Betriebsrats (§§ 111 ff. Betr VG 1972) fiir die Unternehmen
heute zu einer stirkeren wirtschaftlich-finanziellen Belastung
fithren als noch vor einem Jahrzehnt, beruht zum einen auf der
von der Rechtsprechung zu verantwortenden Erweiterung des
Anwendungsbereichs der Vorschriften, d.h. auf der richter-
rechtlich verfiigten Erweiterung des Begniffs der Betriebsinde-
rung, nicht weniger aber auf der von der Sozialplanpraxis zu
verantwortenden Gestaltung der Sozialplanleistungen, wobei
insbesondere bedeutsam wird, daf8 sich das Ganze heute auf
dem Hintergrund einer unverhiltnismifig verschlechterten
Lage der Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland
abspielt, die bewirkt, daf} die Unternehmen von den Lasten des
wirtschaftlichen Mitbestimmungsrechtes wesentlich hirter ge-
troffen werden als in den wirtschaftlich guten Jahren.

1. Der gesetzliche Ausgangspunkt, §§ 111 ff. BetrVG 1972

Nach § 111 BetrVG hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungs-

recht bei Betriebsinderungen, die wesentliche Nachteile fiir die

Belegschaft oder erhebliche Teile der Belegschaft zur Folge

habep kdnnen; als Betriebsinderungen gelten dabei

~ Einschrinkung und Stillegung des ganzen Betriebs oder von
wesentlichen Betriebsteilen

- szrlegung des ganzen Betriebs oder von wesentlichen Be-
triebsteilen

— Zusammenschluf mit anderen Betrieben
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— grundlegende Anderungen der Betriebsorganisation, des
Betriebszwecks und der Betriebsanlagen
— Einfithrung grundlegend neuer Arbeitsmethoden und Fer-
tigungsverfahren.

Als Mitwirkungsrecht gewihrt § 111 BetrVG dem Betriebsrat
den Anspruch, dafl der Arbeitgeber ihn iiber die geplanten
Betriebsinderungen rechtzeitig und umfassend unterrichtet
und diese mit ihm berit. Sodann heiflt es in § 112 Abs. 1
BetrVG zunichst nur, daf}, wenn es zu einem Interessenaus-
gleich zwischen Unternehmer und Betriebsrat iiber die geplan-
te Betriebsinderung kommt, dieser schriftlich niederzulegen
ist, ebenso wie eine Einigung iiber den Ausgleich oder die
Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die den Arbeitneh-
mern infolge der geplanten Betriebsinderung entstehen (den
sog. Sozialplan). Erst Abs. 2 der Bestimmung sieht vor, daf3,
wenn ein Interessenausgleich iiber die geplante Betriebsinde-
rung oder die Einigung iiber den Sozialplan nicht zustande
kommt, sowohl Unternehmer wie Betriebsrat letztlich die
Einigungsstelle anrufen kénnen, die eine Einigung der Parteien
zu versuchen hat. Kommt eine Einigung iiber den Sozialplan
nicht zustande, entscheidet nach § 112 Abs. 4 Satz 1 Betr VG
die Einigungsstelle iiber die Aufstellung eines Sozialplans, und
zwar, wie sich aus dem letzten Satz des Abs. 4 ergibt, verbind-
lich fiir Arbeitgeber und Betriebsrat. Die Einigung iiber die
Betriebsinderung selbst kann demnach durch Spruch der Eini-
gungsstelle nicht ersetzt werden. Nach der unbestrittenen Kon-
zeption der §§ 111 ff. Betr VG liegt die Entscheidung iiber die
Betriebsinderung letztlich beim Unternehmer; er muf jedoch
iiber den ithm aufzwingbaren Sozialplan die finanziellen Bela-
stungen aus dem Nachteilsausgleich hinnehmen.


pabsteve


2. Der Verantwortungsbereich der Sozialplanpraxis

a) Ansteigen der Sozialplanvolumen und -leistungen
Wirft man zunichst einen Blick auf die Leistungssysteme der in
den vergangenen zwdlf Jahren vereinbarten bzw. von den Eini-
gungsstellen festgesetzten Sozialpline, lifit sich sicherlich eine
gewisse Tendenz ansteigender Leistungsgewihrung nicht ver-
kennen. Sie ist aber keineswegs so ausgeprigt, dafl sich daraus
allein das heute zu beobachtende Unbehagen schon erkliren
lieRe. Die Entwicklung der Sozialplanpraxis und insbesondere
die der Leistungsgewihrung zugrundeliegenden Mafistibe las-
sen sich nur schwer ermitteln. Es kann hier mehr oder weniger
nur oberflichlich der Findruck wiedergegeben werden, den
eine Durchsicht der vorliegenden Abhandlungen iiber die So-
zialplanpraxis einschlieflich der dort zusammengestellten und
ausgewerteten Sozialpline sowie die zusitzliche Betrachtung
einzelner verdffentlichter Sozialpline vermitteln'). Es zeigt
sich, dafl die durchschnittlich einem Arbeitnehmer im Falle
einer Betriebsinderung (insbesondere Betriebsstillegung) zuge-
flossenen Betrige sich in der ersten Hilfte der 7Cer Jahre
weitgehend im vierstelligen Bereich bewegten; allerdings gab es
vereinzelt auch bereits 1972/73 Betrige iiber 20.000 DM. Ab
Mitte der 70er Jahre wurden fiinfstellige Betrige dann die
Regel, blieben aber weit iiberwiegend noch unter 20.000 DM.
Die danach zwar festzustellende ansteigende Tendenz relati-
viert sich, wenn man sie mit der Entwicklung der Lohne und
Sozialleistungen in Beziehung setzt, die gerade in den 70er
Jahren erheblich angehoben wurden.

Einen entsprechenden Eindruck erlangt man, wenn man von
den der Leistungsberechnung zugrundeliegenden Formeln aus-
geht. Hochstbetrige zwischen 12 und 18 Monatsverdiensten
waren schon in der ersten Hilfte der 70er Jahre geliufig. Sie
wurden bis heute in der Regel nicht iiberschritten.
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Im Ergebnis lific sich — mit allem Vorbehalt — vielleicht
folgendes feststellen: Die Sozialpline sind insgesamt teurer
geworden — zum einen, was zwingend ist, wegen des als
Mafistab zugrundeliegenden gestiegenden Lohnniveaus, zum
anderen auch infolge gezielterer Ausnutzung der mit dem
Sozialplananspruch betriebsverfassungsrechtlich eingeriumten
Machtposition. Man kann andererseits nicht davon sprechen,
dafl sich das Leistungsgefiige der Sozialpline grundlegend ge-
dndert hitte.

b) Beriicksichtigung der wirtschaftlichen Vertretbarkeit
fiir das Unternehmen

Nicht erkennen lifdt der Zahlenvergleich allerdings — und das
scheint das eigentliche Problem zu sein —, ob die mit den
gleichgebliebenen Formeln den Unternehmen auferlegten Be-
lastungen von diesen heute in gleichem Mafle wie in fritheren
Jahren verkraftet werden konnen. Nun waren diese Berech-
nungsformeln schon immer flexibel, wie etwa die Standard-
formel ,Lebensalter x Betriebszugehdrigkeit x Monatsver-
dienst, geteilt durch einen bestimmten Divisor®, mittels dessen
die Wirtschaftskraft des Unternehmens beriicksichtigt werden
konnte und sollte; daneben existieren eine Vielzahl anderer
Berechnungsmodelle. Es gibt aber keine Erkenntnis dariiber,
wieweit diese Flexibilitit der Berechnungsformeln genutzt und
der wirtschaftlichen Leistungsfihigkeit der betroffenen Un-
ternehmen Rechnung getragen wird.

Vom rechtlichen Ausgangspunket her ist allerdings klar, dafl die
Berticksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfihigkeit der
Unternehmen geboten ist. Die Einigungsstelle hat — so § 112
Abs. 4 Satz 2 BetrVG — ,sowohl die sozialen Belange der
betroffenen Arbeitnehmer zu beriicksichtigen als auch auf die
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wirtschaftliche Vertretbarkeit ihrer Entscheidung fiir das Un-
ternehmen zu achten®. Es kann nicht zweifelhaft sein, dafy
dabei, wie etwa Galperin/Lowisch?) hervorheben, die Moglich-
keit des Unternehmens, im Wettbewerb zu bestehen, ein-
schliefllich des Gesichtspunkts der Rentabilitit fiir den Unter-
nehmenstriger, zu beriicksichtigen ist. Es kann nicht nur, wie
im Schrifttum verschiedentlich vertreten, darum gehen, dem
Unternehmensinteresse nur insoweit Rechnung zu tragen, als
es darum geht, Belastungen zu vermeiden, die zu weiteren
Betriebseinschrinkungen und damit zu Entlassungen fiihren
miifiten. Dafl mit der ,wirtschaftlichen Vertretbarkeit fiir das
Unternehmen® das wirtschaftliche Interesse des Unterneh-
mers, nicht nur der verbleibenden Belegschaft in die Abwigung
einzubeziehen ist, war fiir den Gesetzgeber selbstverstindlich.
In der Begriindung zum Regierungsentwurf des Betr VG 1972°)
wird als gesetzgeberisches Ziel des § 112 Abs. 4 Satz 2 BetrVG
ausgewiesen, sicherzustellen, daf} der Sozialplan ,einen die
Interessen beider Seiten angemessen beriicksichtigenden Aus-
gleich schafft*,

Ist das Gebot der Beachtung der wirtschaftlichen Vertretbar-
keit nicht eingehalten, kann ein von der Einigungsstelle festge-
legter Sozialplan auf Antrag des Unternehmers vom Arbeits-
gericht aufgehoben werden; er unterliegt als Einigungsstellen-
spruch der Rechtskontrolle nach § 76 Abs. 5 Satz 4 BetrVG,
soweit die ,,Grenzen des Ermessens* iiberschritten sind —die-
se an § 76 Abs. 5 Satz 3 BetrVG anschlieflende Formel wird
auch fiir die Sozialplanentscheidung der Finigungsstelle iiber-
nommen®*). Es sind allerdings bisher noch keine Verfahren
gegen von der Einigungsstelle erlassene Sozialpline mit dem
Ziel gefiihrt worden, die wirtschaftliche Unvertretbarkeit fest-
stellen zu lassen. Angesichts der Schwierigkeit, die Uberschrei-
tung der Grenzen des Ermessens beziiglich der Beriicksicht:-
gung der wirtschaftlichen Vertretbarkeit vor dem
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Arbeitsgericht darzulegen, und des geringen Vertrauens der
Unternehmerseite auf eine der finanziell beengten Situation
der Unternehmen Rechnung tragende arbeitsgerichtliche Ent-
scheidung sollte aus dem Fehlen diesbeziiglicher arbeitsgericht-
licher Verfahren allerdings nicht schon geschlossen werden,
daf} die finanzielle Belastung der Unternehmen durch die So-
zialpline in jedem Falle unbedenklich war. Auf lingere Sicht
wird man allerdings — ihnlich wie in der Tarifpraxis — nicht
tiberzeugend einerseits entsprechende Sozialpline abschliefien
bzw. von der Einigungsstelle widerspruchslos hinnehmen, auf
der anderen Seite die wirtschaftliche Unvertretbarkeit beklagen
konnen.

¢) Die Sozialplanvorschriften in verinderter gesamtwirt-
schaftlicher Situation -

Im gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang gesehen kann
nicht verkannt werden, daf} die Sozialplanpflicht die Unter-
nehmen heute im Durchschnitt wesentlich hirter treffen mufl
als in fritheren Jahren. Dies erklirt auch die gesteigerten
Vorbehalte gegen die in §§ 111 ff. BetrVG enthaltene Rege-
lung. Es ist eben ein Unterschied, ob — so die in fritheren
Jahren typische Situation — ein wirtschaftlich insgesamt auf
solider Basis stehendes Unternehmen einen Betrieb oder Be-
triebsteil im Intersse der Rationalisierung, Umstrukturierung
oder Verlagerung der Produktion stillegt, durch die das Unter-
nehmen insgesamt wirtschaftlich gestirkt wird, oder ob — wie
heute auf breitester Front — in wirtschaftlich schwierige Situa-
tion geratene Unternehmen bei geschrumpfter Eigenkapital-
quote und geringer Liquiditit infolge Absatzriickgangs ihre
Produktion reduzieren oder gar Betriebe stillegen miissen. Der
gleiche Sozialplan mochte im ersten Falle wirtschaftlich ver-
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tretbar sein, fiihrt aber in der zweiten Situation zu ganz ande-
ren Wirkungen und kann, wenn er einem Unternehmen finan-
ziell nicht verkraftbar erscheint, sich als Hemmnis oder gar als
Blockade wirtschaftlich notwendigen unternehmerischen Rea-
gierens auswirken. Insoweit geht die Frage der wirtschaftlichen
Vertretbarkeit der Sozialpline noch weit iiber die Interessen
des einzelnen Unternehmens hinaus und wird zu einem ge-
samtwirtschaftlichen Problem der Anpassungs- und Wettbe-
werbsfihigkeit der deutschen Wirtschaft, das ja auch zuneh-
mend offentlich diskutiert wird.%) Fazit: In wirtschaftlicher
Schonwetterzeit, solange die Unternehmen Vorwirtsstrategie
betreiben, konnen sie mit der Sozialplanpflicht gut leben — sie
erscheint vielleicht sogar angemessen, um die Opfer der der
Unternehmensfortentwicklung dienenden Betriebsinderun-
gen sozial abzusichern. Bei nachhaltiger Rezession, in der die
reine Kapazititseinschrinkung wirtschaftlich bedringter Un-
ternehmen im Vordergrund steht, muf die Sozialplanpflicht in
einem ganz anderen Licht erscheinen — und in dieser Situation
stehen wir. Nicht die Steigerung des dem einzelnen nachteilig
betroffenen Arbeitnehmer zugeflossenen Abfindungsbetrages,
sondern eine verinderte wirtschaftliche Situation lif}t eine un-
verinderte oder sogar noch zur Leistungsausweitung tendie-
rende Sozialplanpraxis im Zwielicht erscheinen.

14
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3. Ausdehnung des Anwendungsbereichs der §§ 111 ff.
BetrVG durch die Rechtsprechung

Hinzu kommt, dafl die Rechtsprechung des BAG den Anwen-
dungsbereich der §§ 111 ff. BetrVG in den letzten Jahren noch
erweitert hat. Folgende Entscheidungen sind dabei von Bedeu-
tung:

a) Einbeziehung des bloflen Personalabbaus in den Begriff
der Betriebsinderung

Die die Unternehmen zweifellos am schwerwiegendsten be-
rithrende Anderung der Rechtsprechung liegt in der ab dem
Jahre 1979 vom BAG vertretenen Einbeziehung des bloflen
Personalabbaus in den Begriff der Betriebsinderung. Entgegen
der bis dahin absolut herrschenden Meinung erkannte das
BAG erstmals unter dem 22.5.1979, dafl die Betriebsein-
schrinkung nach § 111 Satz 2 Nr. 1 BetrVG nicht notwendig
eine Verringerung der sichlichen Betriebsmittel voraussetze,
sondern auch in einem bloflen Personalabbau unter Beibehal-
tung der sichlichen Betriebsmittel liegen kénne. Erforderlich
sei lediglich eine erhebliche Personalreduzierung, wobei die
Zahlen- und Prozentangaben des § 17 Abs. 1 KSchG, der selbst
die Anzeigepflicht bei Massenentlassungen regelt, als Mafistab
ausgewiesen wurden®). Bei Betrieben mit mehr als 1000 Arbeit-
nehmern wird eine Personalreduzierung als erheblich und da-
mit als Betriebsinderung angesehen, wenn sie mindestens 5%
der Gesamtbelegschaft ausmacht’). Das BAG argumentiert
dabei begriffsjuristisch aus dem Wesen des Betriebes heraus,
der auch die Belegschaft umschliefle; daft das BAG rechtspoliti-
sche Zielsetzungen verfolgt, lifit sich desungeachtet nichr ver-
kennen. Eine gewisse Entschirfung erfihrt die Rechtspre-
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chung lediglich dadurch, daf} bei wiederholten Personalredu-
zierungen — wenn nimlich wegen eines anhaltenden Auftrags-
riickgangs mehrfach Entlassungen vorgenommen werden und
dann infolge weiterer Verschlechterung neuerlich Personalab-
baumafinahmen durchgefiihrt werden miissen — fiir die Betei-
ligungsrechte des Betriebsrats nach §§ 111 ff. BetrVG darauf
abzustellen ist, ob die letzte Mafinahme fiir sich allein betrach-
tet eine Betriebseinschrinkung im Sinne der angegebenen Kn-
terien darstellt. Im Ergebnis bedeutet dies, dafi bei laufendem
Reagieren auf Personalreduzierungsnotwendigkeiten die An-
wendung der §§ 111 ff. BetrVG gegebenenfalls vermieden
werden kann, wihrend bei einem gewissen Aufstau von Entlas-
sungen ein dann erforderlicher Personalabbau grofieren Um-
fangs unter den Begriff der Betriebsinderung fillt®).

b) Anwendung der §§ 111 ff. BetrVG auch im Konkurs
des Unternehmens

Nur kurz hingewiesen sei auf den Beschluft des Groflen Senats
des BAG vom 13.12.1978°) zur Relevanz der Vorschriften iiber
das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht im Konkurs. Er
spielt, wenn auch in anderem Zusammenhang von grofiter
praktischer Bedeutung, fiir das vorliegende Thema nur am
Rande herein. Das BAG bestitigte die im Schrifttum herr-
schende Meinung, daf§ die §§ 111 ff. Betr VG uneingeschrinkt
auch im Konkursverfahren zur Anwendung kommen; daf} die
Betriebsstillegung oder sonstige Betriebsinderung vom Kon-
kurszweck diktiert wird, soll der Mitwirkungsbefugnis des
Betriebsrats keinen Abbruch tun. Unterrichtungs- und Bera-
tungspflicht treffen den Konkursverwalter. Mehr noch als im
Normalfall der Betriebsinderung fiuft das Mitbestimmungs-
verfahren im Konkursfall auf Verhandlungen iiber den Sozial-
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plan zu. Eventuelle Moglichkeiten des Konkursverwalters, mit
den in der Konkursmasse befindlichen Betrieben im Interesse
der Konkursmasse, sei es zur Erhaltung des Unternehmens
oder zur Befriedigung der Gliubiger, noch zu operieren, wer-
den damit weitgehend zunichte gemacht, da sie in der Regel
Betriebsinderungen im Sinne § 111 BetrVG voraussetzen und
die iiber die Sozialplanpflichtigkeit derartiger Mafinahmen
damit verbundenen finanziellen Belastungen die Konkursmas-
se vollends auszehren. Auf der anderen Seite wird auch die
Rettung an sich existenzfihiger Betriebe durch Veriuflerung
aus der Konkursmasse durch § 613 a BGB behindert, der den
Erwerber den Betrieb nur zusammen mit der gesamten bisheri-
gen Belegschaft iibernehmen lift, deren Abbau er seinerseits —
wie jede sonstige Betriebsinderung — nur im Verfahren nach
§§ 111 ff. BetrVG vornehmen kénnte. Die Betriebsveriufie-
rung als solche ist allerdings mitbestimmungsfrei. Das BAG
bewertet den Betriebsiibergang nicht als Betriebsinderung i.S.
§ 111 BetrVG, sieht ihn vielmehr durch § 613 2 BGB speziell
geregelt, d.h. die Arbeitnehmer dadurch — in entsprechender
Interpretation des gesetzgeberischen Willens — sichergestellt,
dafl mit § 613 a BGB der Ubergang des Arbeitsverhiltnisses auf
den Ubernehmer des Betriebes gesetzlich festgeschrieben wird.
Besondere Bedeutung erlangt diese Rechtsprechung im Zu-
sammenhang mit der gesellschaftsvertraglichen Praxis der sog.
Betriebsaufspaltung. Daf} der Betriebstibernehmer den An-
spriichen im Einzelfall eventuell nicht in gleicher Weise nach-
zukommen vermag wie der bisherige Arbeitgeber, wird dabei
nicht verkannt, aber hintangestellt.
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¢) Betriebsinderung auch bei fehlenden konkreten
Nachteilen

Der Mitbestimmungstatbestand des § 111 Betr VG erfafit , Be-
triebsinderungen, die wesentliche Nachteile fiir die Belegschaft
oder erhebliche Teile der Belegschaft zur Folge haben kén-
nen“. Das BAG sieht diese Voraussetzungen schon immer
dann gegeben, wenn eine der in Satz 2 des § 111 BeurVG
genannten Varianten, also z.B. ,, Verlegung des ganzen Betriebs
oder von wesentlichen Betriebsteilen® gegeben ist. Es soll nicht
mehr zu priifen sein, ob die Verlegung des Betriebes mit
wesentlichen Nachteilen fiir die Belegschaft verbunden ist, dies
wird vielmehr fingiert. Das heiflt, die in Satz 2 speziell genann-
ten Betriebsinderungen werden schlechthin als nachteilig fiir
die Belegschaft angesehen. Entschieden wurde erst jiingst unter
dem 17.8.1982'°) zu einem Fall, in dem die Abteilungen , Her-
stellung” und , Planung, Technik* eines Verlages in vom Be-
triebsgebiude 4!, km entfernte Riumlichkeiten verlegt wur-
den, wobei ein Zehntel der Belegschaft hiervon betroffen war.
Das bedeutet, dafl in jedem Falle das gesamte Mitbestim-
mungsverfahren der §§ 111 ff. BetrVG durchzufiihren ist und
letztlich vom Betriebsrat auch Sozialplanverhandlungen vor
der Einigungsstelle erzwungen werden konnen; allerdings diirf-
te die Einigungsstelle, wenn konkrete Nachteile fiir die Beleg-
schaft mit der Verlegung der Betriebsteile nicht Verbundep
sind, in dem von ihr festgelegten Sozialplan auch keine Lei-
stungen ausweisen, da der Sozialplan ja nur die wirtschaftlichen
Nachteile ausgleichen oder mildern soll, die den Arbeitneh-
mern infolge der Betriebsinderung entstehen.
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d) Erfassung technischer Anderungen

Mit Vorsicht, aber den grundsitzlichen Anspruch auf wirt-
schaftliche Mitbestimmung anerkennend, hat sich das BAG
mit Anderungen der maschinell-geritemifiigen Ausstattung
des Betriebes befafit. Schon die gesetzliche Formulierung etwa
des § 111 Sarz 2 Ziff. 4 Betr VG lifit erkennen, daff die Anwen-
dung in der Betriebspraxis zu erheblichen Konkretisierungs-
problemen fithren mufl. Im Beschlufl vom 26.10.1982'") hatte
sich das BAG damit auseinanderzusetzen. Es ging um die
Einfiihrung eines neuen Finanzberichtssystem im Rechnungs-
wesen eines Unternehmens, nach dem alle Daten fiir die Bun-
desrepublik in Hamburg mit Hilfe von Datensichtgeriten in
cinem Kleincomputer gespeichert und iiber Satellit einem Zen-
tralcomputer in den US A iibermittelt werden sollten; von dort
sollten sie, nach einheitlichem Buchungssystem weltweit zu-
sammengefaflt, riickiibermittelt werden. Das BAG stellte zu-
nichst heraus, daf} unter Betriebsanlagen 1.S. von § 111 Satz 2
Nr. 4 BetrVG nicht nur Anlagen der Produktion zu verstehen
sind, sondern auch solche, die dem Leitungsprozef} dienen,
damit auch Einrichtungen des Rechnungswesens. Sodann wird
klargestellt, daf eine ,Anderung von Betriebsanlagen® auch
dann vorliegt, wenn nicht die Gesamtheit der Betriebsanlagen,
sondern nur cinzelne Anlagen verindert werden, sofern es sich
nur um solche handelt, die ,in der Gesamtheit von erhebli-
ch;r Bedeutung fiir den gesamten Betriebsablauf sind“. Dies ist
pnmir durch interpretative Konkretisierung dieser Begriffe zu
entscheiden. Bleibt aber zweifelhaft, ob die genannte Voraus-
setzung zutrifft, soll auf die Zahl der betroffenen Arbeitneh-
mer abgestellt werden, wobei wiederum die Zahlenstaffel relevant
sem soll, die fiir die Bewertung eines Personalabbaus als Be-
tricbsinderung als mafigebend erachtet wurde. Ob eine Ande-
rung der Betriebsanlagen ,,grundlegend“ ist, soll sich nach dem
Grad der technischen Anderung entscheiden — bejahenden-
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falls soll dann, weil eine Betriebsinderung gegeben ist, der
wesentliche Nachteil fiir die Belegschaft oder erhebliche Teile
der Belegschaft impliziert sein. Laflt sich danach allerdings
nicht zweifelsfrei beantworten, ob eine technische Anderung
sich als ,grundlegend® darstell, soll doch nach dem Grad der
nachteiligen Auswirkungen der Anderung auf die betroffenen
Arbeitnehmer gefragt werden, also danach, ob sich wesentliche
Nachteile fiir sie ergeben konnen. Die Problematik wurde vom
BAG nicht abschlieflend entschieden, sondern zuriickverwie-
sen. Fiir die hier zu behandelnde Fragestellung darf als Fazit
gezogen werden: Das BAG ist dabei, der Ziff. 4 des § 111 Satz2
BetrVG einen beachtlichen Anwendungsbereich zuzuerken-
nen, nicht ohne vorsichtige Eingrenzungen zu versuchen. Ein
Systemwechsel im Rechnungswesen kann in Fillen der Ande-
rung der maschinellen-/geritemifigen Ausstattung jedenfalls
im Grundsatz mitbestimmungspflichtig sein, wenn die Ande-
rungen sich als entsprechend gewichtig darstellen.

€) Zeitpunkt der Einschaltung des Betriebsrats

Nach § 111 Satz 1 BetrVG hat der Unternehmer den Betriebs-
rat liber geplante Betriebsinderungen rechtzeitig und umfas-
send zu unterrichten und diese mit ihm zu beraten. Dazu hat
das BAG zunichst festgestellr, daf das in §§ 111, 112 Betr VG
vorgesehene Verfahren einschlieflich des Versuchs eines Inter-
essena}lsgleichs noch in einem Stadium abgewickelt werden
muf}, in dem der Plan zur Betriebsinderung noch nicht, auch
noch nicht teilweise, verwirklicht ist; der Unternehmer miisse
den Betr.iebsrat einschalten, bevor er dariiber entschieden hat,
ob I.md inwieweit die Betriebsinderung erfolgt'2). Diese For-
mulierung der Entscheidung begegnet Bedenken, weil sie zwei-
fellos zutreffende Ansatzpunkte mit iiberschieflenden Aussa-
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gen verkniipft. Richtg ist, daf} §§ 111 ff. Betr VG dem
Betriebsrat sichern, dafl er eine reale Einwirkungsmdglichkeit
auf die endgiiltige Entscheidung des Unternehmers und deren
nihere Durchfiihrung hat. Der Unternehmer muf8 durch die
Unterrichtung des Betriebsrats, vor allem mittels der anzu-
schliefenden Beratung der Mafinahmen mit ihm, dem Be-
triebsrat die Chance geben, die 1.5. § 111 Satz 2 BetrVG
verstandene Gestaltung des Betriebs (sei es Einschrinkung,
Stillegung oder grundlegende Anderung) zu beeinflussen, und
zwar nicht nur beziiglich irgendwelcher Modalititen der
Durchfithrung, Abwicklung oder Entschiadigung der Arbeit-
nehmer, sondern bereits in der Grundsatzfrage der Durchfiih-
rung tiberhaupt. Der Unternehmer muf} mit der entsprechen-
den Offenheit dem Betriebsrat zur Verfiigung stehen. Wennes
in § 111 Satz 1 Betr VG heift, daff der Arbeitgeber die geplan-
ten Betriebsinderungen mit dem Betriebsrat zu beraten hat, ist
das mehr als die Anh6rung 1.S. § 102 Betr VG, die als Gelegen-
heit des Betriebsrats definiert wird, zu einer geplanten Kiindi-
gung Stellung zu nehmen mit der Konsequenz, daff der Ar-
beitgeber diese Stellungnahme in seine Erwigungen
einbeziehen mufl. Sich mit jemandem ,beraten” bedeutet die
gemeinsame Suche nach dem richtigen Weg. Der Arbeitgeber
muf} an den Betriebsrat mit dem Wunsch herantreten, dafl
dieser die zu verwirklichende Konzeption mit gestaltet. Inso-
weit ist es schon fast zu farblos, wenn das BAG davon sprich,
dafl der Betriebsrat eine , Einwirkungsmoglichkeit auf die
endgiiltige Entscheidung des Unternehmers und dessen nihere
Durchfiihrung hat.

Andererseits liuft das BAG Gefahr, die Entwicklung unter-
nehmerischer Planungsvorstellungen vorzeitig zu blockieren,
wenn es duflert, der Arbeitgeber habe den Betriebsrat bereits
dann zu beteiligen, wenn er eine Betriebsinderung plane. Es
tritt hier hnlich wie im Rahmen des § 102 BetrVG beziiglich
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des Zeitpunkts der Anhdrung das Problem auf, wieweit der
Unternehmer zunichst selbst, d.h. unbeeinflufit vom Betriebs-
rat Vorstellungen tiber die wiinschbare Gestaltung des Betrie-
bes — im Rahmen des § 102 BetrVG: iiber die personelle
Gestaltung in Form der Kiindigung — bilden kann. In § 102
BetrVG war das BAG zunichst von der Forderung ausgegan-
gen, der Arbeitgeber miisse den Betriebsrat anhéren, bevor er
seinen Kiindigungswillen ,abschlieflend gebildet* habe. Da es
sich bei der Frage der abgeschlossenen Willensbildung um
einen schwer feststellbaren inneren Vorgang handelt, ist das
BAG spiter'?) davon abgeriickt. Es reicht, wenn angehort
wird, bevor der Kiindigungswille erklirt worden ist; bis dahin
besteht die Moglichkeit der Einflufnahme auf den Arbeitge-
ber. Im Rahmen des § 111 Betr VG stellt sich die Problemlage
dhnlich. Der Betriebsrat ist von einer ,,geplanten” Betriebsin-
derung zu unterrichten. Dann kann man aber nicht fordern,
dafl er bereits bei der Planung oder — so das BAG — in einem
moglichst frithen Stadium der Planung einzuschalten ist. Der
in Gebrauch genommene Begriff der Planung verwirrt mehrals
er niitzt. Es geht auch hier um die untenehmerische Willens-
bildung. Dem Unternehmer kann nicht verwehrt sein, — mit-
bestimmungsfrei — Uberlegungen beziiglich in Betracht
kommender Betriebsinderungen anzustellen, Kosten und
Nutzen zu berechnen und eine unternehmerische Vorstellung
dazu zu entwickeln. Diese muf} er dann, bevor er sie verwirk-
licht, mit dem Betriebsrat beraten, und aufgrund der Beratung
gegebenenfalls auch revidieren. Nicht aber kann es Sinn des
§ 111 BetrVG sein, den Betriebsrat dariiber zu konsulticren, ob
Uberlegungen und Pline zur Umgestaltung des Betriebes
tiberhaupt anzustellen und zu entwickeln sind.

Ist der Unternehmensinhaber Einzelunternehmer, wird dies
wohl akzeptiert. Komplexer ist es bei den Kapitalgescllschaf—
ten, soweit dort in Unternehmensorganen iiber Betriebsinde-
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rungen beschlossen wird. Darf der Vorstand einer Aktienge-
selischaft eine Betriebsinderung erst beschlieflen, wenn das
Mitbestimmungsverfahren nach § 111 BetrVG durchgefiihrt
ist, oder liegt nicht vielmehr ab dem Vorstandsbeschlufl bzw.
einer Geschiftsfithrerentscheidung erst die ,,geplante” Betriebs-
inderung vor, die die Unterrichtungs- und Beratungspflicht
gegeniiber dem Betriebsrat ausldst? Man kann doch wohl nur in
letzterem Sinne entscheiden. Die Willensbildung der Gesell-
schaft erfolgt durch Beschluf} ihrer Organe. Der Einzelunter-
nchmer kann mit dem von ihm gebildeten Willen an den
Betricbsrat herantreten, ihn dariiber unterrichten und die ge-
plante Betriebsinderung mit ihm beraten. Bei Gesellschaften
kann dies nicht anders sein, und zwar auch dann nicht, wenn
nach der Satzung zwei Organe zusammenwirken miissen, z.B.
bei Zustimmungsvorbehalten zugunsten des Aufsichtsrats.
Auch hier muff die Gesellschaft zunichst einmal thren Willen
in dem vom Gesellschaftsrecht vorgezeichneten Rahmen der
Willensbildung feststellen diirfen, also etwa durch Vorstands-
und Aufsichtsratsbeschliisse'*). Das BAG ging allerdings in der
Entscheidung AP Nr. 2 zu § 113 Betr VG 1972 davon aus, dafl
dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nicht geniigt sei,
wenn der Betriebsrat erst eingeschaltet wird, nachdem der
Aufsichtsrat seine Zustimmung zu einer Betriebsstillegung er-
teilt hatte — damit hitte die Beschlufifassung wegen ihrer
formellen Art endgiiltigen Charakter (und zwar unabhingig
davon, ob cin satzungsmifiger Zustimmungsvorbehalt fiir den
Aufsichtsrat bestand oder nicht). Soll es aber wirklich dem
\" orstand nicht moglich sein, sich selbst iiber die wiinschbare
Ronzeption durch Beschluffassung klar zu werden und gege-
benenfalls noch die satzungsmiflig vorgeschriebene Stellung-
nnh.mc des Aufsichtsrats einzuholen, bevor mit dem Betriebs-
rat in Verhandlungen getreten wird? Entscheidend muf wohl
semn, dafl die Beschliisse der Organe jeweils nur als unternehme-
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rische Willensbildung und mit dem Vorbehalt der Beratung
der Mafnahmen mit dem Betriebsrat und damit mit der ent-
sprechenden Offenheit verstanden werden. Insoweit gilt im
Grundsatz nichts anderes als bej einer entsprechenden Wil-
lensbildung durch den Einzelunternehmer, nur daff die Situa-
tion bei diesem wegen der fehlenden Formalisierung der Wil-
lensbildung erleichtert ist.

Aus der gesetzlichen Anforderung, den Betriebsrat , rechtzei-
tig* iiber geplante Betriebsinderungen zu unterrichten und
diese geplanten Betriebsinderungen mit ihm zu beraten, wird
in der Rechtsprechung des BAG unter der Hand die Forde-
rung, den Betriebsrat »frithzeitig® in die Planung einzuschal-
ten; dieser stillschweigenden Vorverlagerung der Betriebsrats-
zuschaltung  kann nicht gefolgt werden®). Rechtzeitige
Unterrichtung und Beratung bedeutet nicht mehr, als daf der
Betriebsrat zeitlich so eingeschaltet werden muf}, daf das Mit-
bestimmungsverfahren korrekt durchgefiihrt werden kann,
che die Betriebsinderung realisiert wird. Es darf aber nicht d‘nzu
kommen, daf die laufend erforderlichen Uberlegungen (\'bcr
die betriebliche Fortentwicklung schon als gegen Mitbestim-
mungsvorschriften verstoflend bewertet werden, solange es
nur um die Entwicklung unternehmerischer Zielvorstellungcx}
geht. Damit steht nicht in Widerspruch, dafl in dem d.em BAG
in der Entscheidung AP Nr. 2 zu § 113 Betr VG vorliege ”‘.{"”
Fall im Ergebnis zutreffend eine Verletzung des Mitb.cstlm'
mungsrechtes angenommen werden konnte. Der Betricbsrat
wurde damals vom Stillegungsbeschluf des Aufsichtsrates am
12. Dezember, vom Scheitern der weiteren Finanzicrungsver-
handlungen am 17. Dezember unterrichtet. Ansch.hcﬁcm;
wurden mit ihm Verhandlungen iiber Interessenausgleich unc
Sozialplan vorgelegt. Bereits am 17. Dezember war dem Be-
triebsrat die Liste der zu kiindigenden Arbeitnchmer mit der
Bitte um Stellungnahme zugeleitet worden; dic entsprechen-
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den Kiindigungen wurden am 22. Dezember erklirt. Bei sol-
cher Terminierung spricht alles dafiir, dafl der Beratungspflicht
seitens des Unternehmers nicht geniigt wurde, sofern nicht
dargelegt werden kann, daf} im Zeitraum zwischen der Vorlage
der Entwiirfe iiber Interessenausgleich und Sozialplan, der
damals offensichtlich die Summe der Abfindungszahlungen
noch nicht enthielt, und dem Ausspruch der Kiindigungen
tiber die Betriebsstillegung mit der erforderlichen Offenheit
und insbesondere auch der Bereitschaft, die Vorstands- und
Aufsichtsratsbeschliisse gegebenenfalls zu revidieren, verhan-
delt wurde. Der BAG-Entscheidung ist zu folgen, soweit sie
verlangt, dafl das Mitbestimmungsverfahren noch in einem
Stadium abgewickelt wird, in dem der Plan zur Betriebsinde-
rung noch nicht, und zwar auch noch nicht teilweise verwirk-
licht ist. Das heifit: der Beratungspflicht mufl geniigt sein,
bevor die Kiindigungen ausgesprochen werden, oder, genauer,
bevor das Anhorungsverfahren nach § 102 BetrVG eingeleitet
wird, denn der Betriebsrat kann i.S. § 102 BetrVG sinnvoll erst
auf der Grundlage dieser Beratung zu den Kiindigungen Stel-
lung nehmen. Diesen Anforderungen war die Unternehmens-
leitung im damaligen Fall nicht gerecht geworden.

f) Inhalt des Mitwirkungsanspruchs des Betriebsrats

Eine bedenkliche, allerdings letztlich nur formulierungsmifige
Unschiirfe weist die Rechtsprechung des BAG in der Frage auf,
was der Unternehmer zu tun hat, um den Mitbestimmungsan-
spruch des Betriebsrates zu erfiillen. Die gesetzliche Vorgabe
ist in § 111 Satz 1 BetrVG eigentlich klar formuliert: Der
Arbeitgeber hat den Betriebsrat iiber die geplante Betriebsin-
derung rechtzeitig und vollstindig zu unterrichten und diese
mit ihm zu beraten. Bis zu dem Zeitpunkt der Erfiillung der
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Beratungspflicht darf ein Akt der Verwirklichung der Betriebs-
inderung noch nicht gesetzt werden; der Unternehmer muf}
wihrend der Beratung — das ist ihr eigentlicher Sinn — fiir eine
Modifizierung der Pline offen sein, darf also kein Verhalten an
den Tag legen, das eine Weigerung dokumentiert, die Vorstel-
lungen des Betriebsrats mit den eigenen Vorstellungen abzu-
stimmen und auszugleichen. Zur Beratungspflicht des Arbeit-
gebers gehort, wie sich aus dem System der §§ 111,112 Betr VG
klar ergibt, nicht mehr, nach einem Scheitern der Verhandlun-
gen mit dem Betriebsrat die Vermittlungsmoglichkeit des § 112
Abs. 2 BetrVG in Anspruch zu nehmen. Nach § 112 Abs. 2
BetrVG ,konnen* Unternehmer oder Betriebsrat den Prisi-
denten des Landesarbeitsamtes um Vermittlung ersuchen oder
die Einigungsstelle anrufen, weder Arbeitgeber noch Betriebs-
rat miissen dies aber. Anders als bei den sozialen Angelegenhei-
ten des § 87 BetrVG bedarf der Unternehmer zu einer wirt-
schaftlichen Mafinahme 1.S. § 111 BetrVG nicht der
Zustimmung des Betriebsrats; er ist nicht gendtigt, sich die
Zustimmung des Betriebsrats durch die Einigungsstelle erset-
zen zu lassen, um die Betriebsinderung durchzufiihren. Es mag
vielfach in seinem Interesse liegen, einen Spruch der Einigungs-
stelle iiber die Betriebsinderung und vor allem in Verbindung
damit eine verbindliche Entscheidung der Einigungsstelle iiber
den Sozialplan vor Durchfithrung der Betriebsinderung her-
beizufiihren, um die damit verkniipfte wirtschaftliche Bela-
stung zu kliren. Denn tiber den Sozialplan kann die Finigungs-
stelle in jedem Falle — auch noch nach Durchfilhrung der
Betriebsinderung — auf Antrag des Betriebsrats verbind-
lich befinden. Der Arbeitgeber setzt sich also einem unkalku-
lierbaren Risiko aus, wenn er die Betriebsinderung durchfiihrt
und erst anschlieflend die Entscheidung iiber den Sozialplan
gefillt wird. Der Beratungspflicht des § 111 Satz 1 Betr VG und
damit der gesetzlich geforderten Mitwirkung des Betriebsrats
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ist aber genligt, wenn mit dem Betriebsrat mit dem ernsthaften
Willen verhandelt wurde, einvernehmlich eine Lsung tiber die
notwendige oder erwiinschte Betriebsinderung zu finden.

Das BAG formuliert nun in seiner Entscheidung vom
14.9.1976'°) allerdings, der Arbeitgeber miisse ,das in §§ 111,
112 BetrVG vorgesehene Verfahren, also auch einschliefflich
des Versuchs eines Interessenausgleichs“ noch in einem Sta-
dium abgewickelt haben, in dem der Plan zur Betriebsinderung
noch nicht verwirklicht ist. Allerdings heifit es dann: ,,Ob das
Verfahren nach § 112 Abs. 1, 2 Betr VG voll auszuschopfen ist,
braucht nicht entschieden zu werden®. Welches ist das Verfah-
rendes§ 112 Abs. 1, 2BetrVG? § 112 Abs. 1 BetrVG sieht nur
vor: ,Kommt zwischen Unternehmer und Betriebsrat ein In-
teressenausgleich iiber die geplante Betriebsinderung zustan-
de, so ist dieser schriftlich niederzulegen und von Unternehmer
und Betriebsrat zu unterschreiben. Abs. 2 bestimmt dann,
daf}, wenn es nicht zu einem Interessenausgleich kommt, der
Prisident des Landesarbeitsamtes eingeschaltet und die Eini-
gungsstelle angerufen werden kann. Wenn iiber die Notwen-
digkeit der vollen Ausschopfung des Verfahrens nach § 112
Abs. 1, 2 Betr VG nicht entschieden werden sollte, ungeachtet
dessen aber der ,, Versuch eines Interessenausgleichs“ zur Erfiil-
lung des Mitbestimmungsanspruchs des Betriebsrats gerechnet
wird, stellt sich die Frage, wann dem gentigt ist. Es kann nur
eine Antwort geben: Der Versuch, zu einem Interessenaus-
gleich zu kommen, ist notwendiger Gegenstand der nach § 111
Satz 1 BetrVG bereits vorgeschriebenen Beratung mit dem
Betriebsrat {iber die Betriebsinderung. Ziel dieser Beratung ist,
das Einvernehmen tiber die Betriebsinderung herzustellen;
nichts anderes ist der sog. Interessenausgleich. Es sollte des-
halb, auch gerade was die zeitliche Dimension betrifft, nicht
zwischen der Beratung nach § 111 Satz 1 BetrVG und der
Verhandlung iber den Interessenausgleich unterschieden wer-
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den, sondern letztere ist Teil der Beratung, die im Falle der
Einigung mit der schriftlichen Niederlegung des Interessen-
ausgleichs gemif} § 112 Abs. 1 BetrVG endet. Die Anrufung
der Einigungsstelle gehort in diesem Sinne nicht mehr zu dem
im Rahmen der Beratung liegenden ,,Versuch des Interessen-
ausgleichs®, der vor Verwirklichung der Betriebsinderung an-
zustellen ist. Dies wird insbesondere im Zusammenhang mit
der gleich anzuschliefenden Frage nach der Moglichkeit einst-
weiliger Verfiigungen gegen geplante Betriebsinderungen von
Bedeutung.

II. Unterbindung geplanter oder eingeleiteter Betriebs-
dnderungen mittels einstweiliger Verfiigung

Im Vordergrund der derzeitigen rechtswissenschaftlichen Dis-
kussion und gerichtlichen Auseinandersetzung steht die Frage,
wieweit eine geplante oder vom Unternehmer bereits eingelei-
tete Betriebsinderung mittels einstweiliger Verfiigung mit
Hinweis darauf unterbunden werden kann, daf} dem Mitbe-
stimmungsverfahren der §§ 111 f. BetrVG nicht Rechnung
getragen sei, solange die Einigungsstelle noch nicht nach § 112
Abs. 2,4 BetrVG iiber den Interessenausgleich und den Sozial-
plan entschieden hat.



1. Der Streitstand in Rechtsprechung und Literatur

Zu dieser Frage liegen inzwischen eine ganze Reihe kontrover-
ser instanzgerichtlicher Entscheidungen und auch verschiedene
Stellungnahmen aus dem Schrifttum vor. Deren Inhalt kann
hier nicht im einzelnen wiedergegeben werden. Es darf insoweit
auf die zusammenfassende jlingst verdffentlichte Darstellung
von Schlochauer im Jahrbuch des Arbeitsrechtes!’) verwiesen
werden. Es sollen hier nur die grundsitzlichen Positionen skiz-
ziert werden.

a) Anspruch auf Unterlassung der Betriebsinderung bis
zum Abschluf des Einigungsstellenverfahrens

Eine Reihe von Gerichten gewihrte dem antragstellenden Be-
triebsrat eine einstweilige Verfligung, mittels der dem Arbeit-
geber die Durchfithrung der Betriebsinderung, insbesondere
der Ausspruch von Kiindigungen untersagt wurde, solange
nicht das Einigungsstellenverfahren iiber die Betriebsinderung
und den Sozialplan abgeschlossen ist. Beispielhaft darf hier die
Rechtsprechung des LAG Hamburg'®) herangezogen werden.
Das LAG nimmt Bezug auf die eben angesprochene Ent-
scheidung des BAG, daff das in §§ 111, 112 Betr VG vorge-
schriebene Verfahren einschliefllich des Versuchs des Interes-
senausgleichs noch in einem Zeitpunkt abgewickelt werden
mufl, in dem die geplante Betriebsinderung auch noch nicht
teilweise verwirklicht worden ist, und in dem der Plan iiber-
haupt noch nicht abschlieflend feststeht. Uber das BAG hin-
ausgehend, aber ohne dies aufzudecken, heifit es dann: ,Das
Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats verpflichtet den Ar-
beitgeber, zunsichst den Interessenausgleich mit dem Betriebs-
rat zu suchen; notfalls ist die Einigungsstelle anzurufen. Erst
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dann kann der Arbeitgeber die geplante Mafinahme durchfiih-
ren“. Das LAG laflt zwar nicht unerwihnt, daf der Betriebsrat
nach § 112 BetrVG einen Interessenausgleich selbst nicht er-
zwingen kann, hilt aber fiir ausreichend, daf8 er immerhin die
Einigungsstelle anrufen und deren Titigwerden durchsetzen
kann. Wiirde der Arbeitgeber vorher Mafinahmen durchfiih-
ren, wire ein Interessenausgleich nicht mehr moglich, wiirden
die vom Gesetz erstrebte Einigung mithin vereitelt und die
Rechte des Betriebsrats gegenstandslos. Dies widerspriche
dem allgemeinen Verbot der vertrauensvollen Zusammenar-
beit. Daff § 113 Abs. 3 BetrVG den Arbeitgeber mit der
Sanktion des Nachteilsausgleiches gegeniiber den nachteilig
betroffenen Arbeitnehmern belege, wenn er eine geplante Be-
triebsinderung durchfiihrt, ohne vorher den Interessenaus-
gleich mit dem Betriebsrat versucht zu haben, konne der An-
nahme eines Unterlassungsanspruchs des Betriebsrats gegen
die Betriebsinderung nicht entgegenstehen. Denn mit diesem
§ 113 Betr VG sei nur der individuelle Schutz des einzelnen be-
troffenen Arbeitnehmers abgesichert; daraus konne aber nicht
geschlossen werden, dafl eine Verletzung der betriebsverfas-
sungsmifligen Rechte des Betriebsrats sanktionslos sein miisse.
Da der Unterlassungsanspruch des Betriebsrats mit auf den
Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit des
§ 2 Betr VG gestiitzt wird, kann ihn das LAG ohne Schwierig-
keit auch dort einschrinken, wo er zu einem unverhiltnismiflig
groflen Schaden fiir den Betrieb fiihren wiirde, wenn ein sofor-
tiges Handeln des Unternehmers zur Abwendung einer dro-
henden Insolvenz oder eines drohenden Verlustes einer grofle-
ren Zahl von Arbeitsplitzen erforderlich ist.

Das ArbG Frankfurt®) verdeutlicht vielleicht noch schirfer
den als vorliegend gesehenen Verfiigungsanspruch und Verfii-
gungsgrund. Als Verfiigungsanspruch sieht es primir den
»Verhandlungsanspruch® des Betriebsrats ,,auf Versuch eines
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Interessenausgleichs®. In Verbindung mit § 2 Abs. 1 BetrVG
leitet es daraus einen (sekundiren) Unterlassungsanspruch ab,
den Verhandlungsanspruch nicht dadurch zu storen, daff er
durch die Verwirklichung von personellen Mafinahmen im
Rahmen einer geplanten Betriebsinderung vor vollendete Tat-
sachen gestellt wird. Der Verfligungsgrund wird im Hinblick
darauf bejaht, daf Kiindigungen zur Durchfithrung der Be-
triebsinderung unmittelbar bevorgestanden hitten, womit der
Verhandlungszweck leerzulaufen drohte. Da es darum gehe,
dem Betriebsrat die Teilhabe an der Entscheidung iiber die
Modalititen der Betriebsinderung zu sichern, stehe der Verfii-
gungsgrund nicht deshalb in Frage, weil den betroffenen Ar-
beitnehmern der Nachteilsausgleich nach § 113 BeurVG zu-
steht. Auch im Schrifttum tauchen diese Uberlegungen auf ),
Es wird zunichst betont, dafl auch die betriebsverfassungs-
rechtlichen Anspriiche durch einstweilige Verfligung gesichert
werden konnten. Als zu sichernde Anspriiche werden auch
hier Anspriiche des Betriebsrats gegen den Arbeitgeber aner-
kannt, alle Handlungen zu unterlassen, die die Rechte des
Betriebsrats (d.h. die Mitwirkungsanspriiche aus §§ 111 ff.
BetrVG) gefihrden — konstruiert als Unterlassungsneben-
pflicht in Anlehnung an entsprechende Leistungstreuepflich-
ten im biirgerlichen Recht (dort im Rahmen des § 242 BGB
entwickelt)?!).
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b) Sicherung des Mitwirkungsrechts des Betriebsrats nur
gemifl den betriebsverfassungsrechtlich vorgesehenen
Sanktionen

Die Gegenmeinung verweist zunichst auf die vom Gesetzgeber
zu §§ 111 ff. BetrVG getroffene Grundsatzentscheidung, die
freie Unternehmerentscheidung fiir Betriebsinderungen anzu-
erkennen. Wenn der Betriebsrat die Betriebsinderung letztlich
nicht verhindern und nicht iiber einen verbindlichen Eini-
gungsstellenspruch beeinflussen konne, wenn des weiteren die
unter Verstof gegen die Mitwirkungspflicht vorgenommenen
Mafinahmen des Arbeitgebers nicht unwirksam, d.h. die Mit-
wirkung des Betriebsrats an Betriebsinderungen nicht Wirk-
samkeitsvoraussetzung fiir die entsprechende Mafinahme ist,
konne dem Betriebsrat auch kein Unterlassungsanspruch be-
ziiglich solcher Mafinahmen zustehen??). Dies ergebe sich des
weiteren und insbesondere auch aus dem Sanktionssystem des
BetrVG. Bei den einzelnen betriebsverfassungsrechtlichen
Mitbestimmungstatbestinden seien die Rechtsfolgen einer
Verletzung des Mitwirkungsrechtes jeweils speziell geregelt,
z.B. die Unwirksamkeit der Kiindigung bei fehlender Anho-
rung nach § 102 BetrVG, die Aufhebung einer ohne Zustim-
mung des Betriebsrats vorgenommenen Einstellung nach § 101
BetrVG usw. Die Sanktion fiir Nichtbeachtung des Mitwir-
kungsrechtes in wirtschaftlichen Angelegenheiten sei dem
§ 113 BetrVG zu entnehmen, der den Arbeitgeber zum Nach-
teilsausgleich gegeniiber den von der Betriebsinderung nachtei-
lig betroffenen Arbeitnehmern verpflichtet. Daneben stiinden
generell die allgemeinen betriebsverfassungsrechtlichen Sanktio-
nen aus § 23 Abs. 3 BetrVG — die arbeitsgerichtliche unter
Ordnungsgeldandrohung gestellte Anordnung, eine pflichtwid-
rige Handlung zu unterlassen — und aus § 121 BeurVG —
Verstoff gegen betriebsverfassungsrechtliche Auskunftspflich-
ten als Ordnungswidrigkeitstatbestand —. Es sei nicht
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zulissig, dieses System durch Zubilligung einstweiliger Verfii-
gungen gegen konkrete Mafinahmen im Zuge der Durchfiih-
rung einer Betriebsinderung, insbesondere gegen Kiindigun-
gen, zu unterlaufen?®).

Aus der Summe der Argumente lifit sich folgende Grundsatz-
position erkennen: Ein aus Betriebsverfassungsrecht begriinde-
ter Anspruch des Betriebsrats gegen den Arbeitgeber, einzelne
Mafinahmen im Zuge der Durchfiihrung einer Betriebsinde-
rung, d.h. insbesondere Kiindigungen zu unterlassen, wird
nicht anerkannt. Daf es keinen eigenen betriebsverfassungs-
rechtlichen Hauptanspruch gibt, wird auch von der Gegenmei-
nung zugrunde gelegt, wenn sie die Unterlassungspflicht als
Unterlassungsnebenpflicht ausweist. Die Entwicklung einer
solchen Unterlassungsnebenpflicht wird jedoch von der die
einstweilige Verfiigung ablehnenden Meinung wegen der Spe-
zialitit des im Betr VG enthaltenen Sanktionensystems fiir nicht
zulidssig angesehen, auch wenn nicht bestritten wird, daf§ nach
der gesetzgeberischen Konzeption die Arbeitnehmerinteressen
primar durch das Interessenausgleichsverfahren gesichert wer-
den sollen. Damit erledigt sich zugleich die Frage nach dem
Verfiigungsgrund. Der zweifellos bestehende betriebsverfas-
sungsrechtliche Anspruch auf Beachtung des Mitwirkungs-
rechtes bedarf wegen der speziell geregelten Sanktionen fiir
Fille der Verletzung keiner aus den allgemeinen prozefirechtli-
chen Instituten abgeleiteten vorliufigen Sicherung.
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c) Zeitweilige Sicherung des Unterrichtungs- und Bera-
tungsrechtes des Betriebsrats mittels einstweiliger Verfii-
gung

Eine Art Mittelweg beschritt das LAG Frankfurt?). Grund-
sitzlich konne jeder betriebsverfassungsrechtliche Anspruch als
Verfiigungsanspruch im Sinne des vorliufigen Rechtsschutzes
in Betracht kommen. Es sei gemif} § 938 ZPO Sache des
Gerichtes, dariiber zu befinden, welche Anordnungen zur Er-
reichung des mit der einstweiligen Verfiigung verfolgten
Zweckes fiir erforderlich gehalten und deshalb getroffen wer-
den. Bei dieser Abwigung mochte das Gericht aber berticksich-
tigt sehen, dafl die unternehmerische Entscheidung iiber die
Betriebsinderung grundsitzlich frei ist, und daf} deshalb eine
zeitlich nicht begrenzte Dauer der Unterlassung personeller
Konsequenzen aus der Betriebsinderung nicht zugemutet
werden kann. Das Gericht erlief§ eine einstweilige Verfiigung,
mit der Kiindigungen unterbunden wurden, nur fiir die Dauer
emner angemessenen Verhandlungsfrist von sechs Wochen.
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2. Maflgebliche Losungsgesichtspunkte fiir die Streitfrage

Fir die Losung der Streitfrage miissen meines Erachtens fol-
gende Gesichtspunkte mafigebend sein:

a) Sicherbarkeit betriebsverfassungsrechtlicher Ansprii-
che durch einstweilige Verfiigungen

Auch betriebsverfassungsrechtliche Anspriiche stehen grund-
sitzlich dem vorliufigen Rechtsschutz, also einer vorliufigen
Absicherung durch einstweilige Verfiigung offen. Durch § 85
Abs. 2 ArbGG, wonach der Erlafl einstweiliger Verfiigungen
im Beschlufiverfahren zulissig ist, ist dies klargestellt. Jeder
betriebsverfassungsrechtliche Anspruch ist moglicher Verfii-
gungsanspruch im Sinne der Vorschriften tiber den vorliufigen
Rechtsschutz, damit auch der Anspruch des Betriebsrats auf
gesetzmiflige Mitwirkung bei den Mafinahmen des Arbeitge-
bers?).

b) Recht auf Mitwirkung als Inhalt des betriebsverfas-
sungsrechtlichen Anspruchs

Zur entscheidenden Frage wird, welchen Inhalts die bestchen-
den betriebsverfassungsrechtlichen Anspriiche sind.

aa) Nach dem Gesetz gehen sie zunichst nur — positiv — auf
Mitwirkung, sei es Unterrichtung, Beratung, Anhorung oder
Mitbestimmung. Die gesetzlichen Bestimmungen sprechen
davon, daf} der Betriebsrat anzuhdren, zu unterrichten ist, daf}
er mitzubestimmen hat. Wird dieser Mitwirkungsanspruch des
Betricbsrats vom Arbeitgeber z.B. bestritten oder miffachtet,
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kann er im Beschlufiverfahren festgestelit bzw. durchgesetzt
werden; der entsprechende Antrag ist auf Feststellung des
Mitwirkungsrechtes bzw. darauf zu richten, den Arbeitgeber
zu den entsprechenden Handlungen zu verpflichten; in letzte-
rem Falle ist der arbeitsgerichtliche Beschluf} dann auch voll-
streckbar.

Schon dies ist allerdings streitig. Das BAG hat diesbeztiglich
erst jiingst in negativem Sinne Stellung genommen?), wobei es
in seine Argumentation simtliche Mitwirkungstatbestinde als
gleichgelagert einbezogen hat, mit einer gewissen Offenheit
allerdings beziiglich des Beratungsrechtes aus § 111 BetrVG.
Dabei mé6chte das BAG davon ausgehen, daff sich aus den
betriebsverfassungsgesetzlich normierten Mitwirkungsrechten
als solchen Rechtspflichten des Arbeitgebers schon generell
nicht ableiten liefen. Es heifit in der Entscheidung: ,,Fiir die
eigentlichen Mitwirkungstatbestinde, also da, wo der Betriebs-
rat ein Mitbestimmungs-, Zustimmungs-, Beratungs-, Anho-
rungs- oder Unterrichtungsrecht hat, lifit sich dagegen unmit-
telbar aus dem Wortlaut des Gesetzes ein Anspruch des
Betriebsrats gegen den Arbeitgeber auf Vornahme bestimmter
Handlungen oder auf Unterlassung mitwirkungswidriger
Mafinahmen nicht herleiten”.

Zu § 87 BetrVG konnte man auf der Grundlage einer blofien
Wortlautinterpretation (,der Betriebsrat hat mitzubestim-
men®) allerdings noch zur Ablehnung eigener Anpriiche des
Betriebsrats kommen; man kénnte die Bestimmung in Verbin-
dung mit der Theorie der Wirksamkeitsvoraussetzung als eine
Art Obliegenheit bewerten, wonach es im Interesse des Ar-
beitgebers liegt, den Betriebsrat zuzuschalten, wenn es zu einer
rechtswirksamen Regelung der Angelegenheit kommen soll.
Wenn das BAG allerdings schlechthin fiir alle Mitwirkungstat-
bestinde einen Anspruch des Betriebsrats gegen den Arbeitge-
ber ,auf Vornahme bestimmter Handlungen® ablehnt, er-
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scheint dies angesichts der gesetzlichen Anordnungen etwa in
§ 99 (,hat der Arbeitgeber den Betriebsrat zu unterrichten®)
oder § 102 Abs. 1 Satz 2 Betr VG (,,der Arbeitgeber hat thm die
Griinde mitzuteilen“) doch jedenfalls noch weiterer Diskus-
sion bediirftig. Klarer kann eigentlich eine Handlungspflicht
nicht statuiert werden. Das BAG argumentiert demgegeniiber
mafigeblich aus § 23 Abs. 3 BetrVG, der die Moglichkeit
vorsieht, dem Arbeitgeber bei Verstoflen gegen gesetzliche
Pflichten arbeitsgerichtlich aufzugeben, eine Handlung zu un-
terlassen oder vorzunehmen mit der Konsequenz eines Ord-
nungsgeldes bei Zuwiderhandlung. Die entscheidende Frage
ist, ob der Mitwirkungsanspruch des Betriebsrats nur damit
abgestiitzt werden soll, bei fehlender Zuziehung die entspre-
chende Mafinahme des Arbeitgebers an dem gesetzlich vorge-
sehenen Mangel leiden zu lassen (Unwirksamkeit der Maf3-
nahme in sozialen Angelegenheiten, Nichtigkeit der
Kiindigung, Aufhebung sonstiger personeller Mafinahmen,
Nachteilsausgleich bei Betriebsinderungen), oder ob der Be-
triebsrat nicht doch einen Anspruch auf Einschaltung in den
Entscheidungsprozef} nach niherer Mafigabe der Mitbestim-
mungstatbestinde hat. Diesbeziiglich wird die gesetzliche
Konzeption noch abzukliren sein. Was nicht entscheidend ins
Gewicht fallen sollte, ist gerade § 23 Abs. 3 BetrVG, denn mit
thm sollte nur ein Ausgleich fiir die gegen den Betriebsrat
gerichtete Sanktionsméglichkeit des § 23 Abs. 1 und 2 BetrVG
geschaffen, sicher nicht die Durchsetzbarkeit der Mitbestim-
mungsrechte insgesamt abschliefend geregelt werden.””)

bb) Selbst wenn man aus den Mitbestimmungsnormen fol-
gende durchsetzbare Anspriiche des Betriebsrats anerkennt, ist
damit noch nicht iiber die Frage entschieden, ob ein Anspruch
besteht, daf} der Arbeitgeber mitwirkungspflichtige Mafinah-
men unterliflt, solange dem Mitwirkungsanspruch des Be-
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triebsrats nicht Geniige getan ist. Grundsitzlich kann man
davon allein im Hinblick auf den positiven Mitwirkungsan-
spruch nicht ausgehen. Wenn das Gesetz einen Anspruch
gegen einen Dritten auf eine bestimmte Leistung oder ein
bestimmtes Verhalten gibt, erlangt man damit zugleich nicht
schon einen materiellrechtlichen Anspruch auf Unterlassen
aller Handlungen, die die Erfiillung des Anspruchs auf die Lei-
stung bzw. auf das Verhalten beeintrichtigen konnen. Wer aus
einem Kaufvertrag einen Anspruch auf Leistung einer Sache
hat, kann auf Lieferung klagen; er hat deshalb noch keinen
materiellrechtlichen Anspruch darauf, daf} ein Verkiufer die
Lieferung der Kaufsache an einen anderen unterlifit. Das BAG
machte in seiner jiingsten Entscheidung allerdings keinen Un-
terschied zwischen dem Anspruch des Betriebsrats auf seinem
Mitbestimmungsrecht geniigende Handlungen des Arbeitge-
bers und der Frage, ob dem Betriebsrat gegen den Arbeitgeber
ein materiellrechtlicher Anspruch zusteht, dem Mitwirkungs-
recht des Betriebsrats unterliegende Mafinahmen zu unterlas-
sen, solange dem Mitwirkungsrecht des Betriebsrats nicht ge-
niigt ist; es hat vielmehr beide Anspriiche ohne Differenzierung
in einem Zuge abgelehnt. Dies resultiert aber nur aus dem
gewihlten Ansatzpunkt, Rechte und Pflichten auflerhalb der
bestehenden betriebsverfassungsgesetzlichen Spezialnormen
tiberhaupt zu negieren. Wiirde man einen Anspruch des Be-
triebsrats auf bestimmte Mitwirkungshandlungen, also auf
Unterrichtung, Beratung, Anhérung, aber auch auf Mitwir-
kung an der Entscheidung des Arbeitgebers anerkennen, miif3-
te die Frage, ob sich daraus schon der Anspruch auf Unterlas-
sung entsprechender Arbeitgebermafinahmen ergibt?), solange
der Betriebsrat nicht mitgewirkt hat, gesondert gepriift wer-
den. Die beiden Anspruchsebenen sind zu differenzieren. Will
der Arbeitgeber z.B. den Beginn der Arbeitszeit vorverlegen,
hat der Betriebsrat einen Anspruch auf Mitbestimmung; der
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Arbeitgeber muff das entsprechende Mitbestimmungsverfah-
ren einleiten, insbesondere mit dem Betriebsrat verhandeln.
Das bedeutet aber noch nicht, daf} ein materieller betriebsver-
fassungsrechtlicher Anspruch bestiinde, daf§ der Arbeitgeber
die Arbeitszeit nicht verlegt. Mit der Annahme eines solchen
Unterlassungsanspruchs wiirde auch das eigentliche Ziel ver-
fehlt, wie sich etwa dann zeigt, wenn die Abwigung der Belange
des Betriebs mit den Belangen der betroffenen Arbeitnehmer
ergibt, daf} der vom Arbeitgeber gewiinschten Arbeitszeitver-
legung Rechnung zu tragen ist, also auch die Einigungsstelle
eine entsprechende Entscheidung zu treffen hitte. Dafl es erst
recht keine angemessene Losung wire, wollte man ohne Zu-
grundelegung eines positiven Mitwirkungsanspruchs nur einen
Anspruch des Betriebsrats auf Unterlassung mitbestimmungs-
bediirftiger, aber nicht mitbestimmter Handlungen anneh-
men, [iflt sich dann ersehen, wenn etwa der Betriebsrat selbst
die Anderung der Arbeitszeit begehrt und er von seinem ihm
nach § 87 Betr VG zustehenden Initiativrecht Gebrauch macht.

¢) Keine richterrechtliche Entwicklung von (sekundiren)
Unterlassungsanspriichen

Entsprechende Unterlassungsanspriiche konnten allenfalls als
flankierende Anspriiche zur Sicherung des eigentlichen be-
triebsverfassungsrechtlichen Anspruchs auf das erforderliche
Mitbestimmungsverhalten des Arbeitgebers in Betracht kom-
men — von verschiedenen Arbeitsgerichten unter dem Ge-
sichtspunkt der Entwicklung entsprechender Leistungstreue-
pflichten auf der Basis des § 2 Abs. 1 BetrVG vertreten.
Solcher bedarf es nicht, wenn man von der Anerkennung der
betriebsverfassungsrechtlichen Anspriiche auf ein dem Mit-
wirkungsrecht des Betriebsrats Rechnung tragendes Verhalten
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des Arbeitgebers (z.B. auf Anhodrung, Unterrichtung, Bera-
tung) ausgeht. Man kann dann die Einhaltung dieser Verhal-
tenspflichten erforderlichenfalls mittels einstweiliger Verfiigung
sichern und durchsetzen. Anhdrung, Beratung, Unterrichtung
sind nicht vertretbare Handlungen im Sinne § 888 Abs. 1 ZPO,
der Arbeitgeber kann also mit Zwangsgeldverhingung zur
Vornahme der Handlungen angehalten werden. Nimmt der
Arbeitgeber Gestaltungen vor, ohne seiner betriebsverfas-
sungsrechtlichen Pflicht gegeniiber dem Betriebsrat zu genii-
gen, kann der Betriebsrat bei vorliegendem Verfiigungsgrund
(Gefihrung der Verwirklichung seines Mitwirkungsrechtes)
seinen Mitwirkungsanspruch mittels einstweiliger Verfligung
geltend machen und auch vollstreckungsmifig sichern. Eines
materiellrechtlichen Unterlassungsanspruchs bedarf es dazu
nicht. Mit ihm wiirde dem Mitwirkungsinteresse des Betriebs-
rats auch gar nicht sachgerecht entsprochen. Denn dem Ar-
beitgeber wiirde eine bestimmte Gestaltung verwehrt, die
Mitwirkung des Betriebsrats bei den zugrundeliegenden Ge-
staltungsiiberlegungen damit als Anspruch noch nicht geltend
gemacht und durchgesetzt.

Wenn also auch der restriktiven Argumentation des BAG in
der Frage des bestehenden betriebsverfassungsrechtlichen An-
spruchs nicht gefolgt werden kann, setzt die Entscheidung
doch jedenfalls insoweit klare Richtpunkte, als sie implizit die
Entwicklung (sekundirer) Unterlassungsanspriiche bei Nicht-
einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen Mitbestimmungs-
verfahrens — im Ergebnis auch zu Recht — ablehnt. Nach
dem derzeitigen Entwicklungsstand des betriebsverfassungs-
rechtlichen Rechtsverhiltnisses kann von materiellrechtlichen
Unterlassungsanspriichen nicht ausgegangen werden.


pabsteve

pabsteve

pabsteve


d) Moglichkeit richterlicher Unterlassungsverfiigungen
als Sicherungsanordnungen gemif § 938 ZPO

Damit ist nicht ausgeschlossen, dafl das im Verfahren des
vorldufigen Rechtsschutzes angerufene Gericht im Einzellfall
auf der Grundlage des § 938 ZPO mittels einer einstweiligen
Verfiigung dem Arbeitgeber die Durchfithrung einer mitwir-
kungsbediirftigen Mafinahme untersagt, wenn eine solche Un-
tersagung zur Sicherung des Mitwirkungsanspruchs des Be-
triebsrats erforderlich erscheint, so wie z.B. im Einzelfall ein
Anspruch auf Lieferung dadurch gesichert werden kann, daf$
dem Leistungspflichtigen die Verfligung zugunsten eines Drit-
ten untersagt wird (gerichtliches Verfiigungsverbot); zugrunde
liegt auch letzterenfalls als zu sichernder Verfiigungsanspruch
nicht ein materiellrechtlicher Anspruch auf Unterlassung einer
Verfiigung an den Dritten, sondern der Anspruch auf Leistung an
den Verfiigungskliger. Der Inhalt der nach § 938 ZPO erge-
henden Anordnung deckt sich nicht mit dem zu sichernden
Anspruch, sondern stellt i.d.R. diesem gegeniiber ein minus
‘oder aliud dar®). Entsprechend kann aus der grundsitzlichen
Maglichkeit, gemif} § 938 ZPO zur Sicherung des Mitwir-
kungsrechtes des Betriebsrats die Unterlassung einzelner Ar-
beitgebermafinahmen zu verfiigen, nicht auf einen materiellen
betriebsverfassungsrechtlichen Anspruch des Betriebsrats ge-
gen den Arbeitgeber geschlossen werden, die ins Auge gefafite
Mafinahme zu unterlassen, solange nicht das Mitbestim-
mungsverfahren durchgefiihrt ist oder umgekehrt: die Zubilli-
gung dieser den Mitwirkungsanspruch absichernden Unterlas-
sungsanordnung setzt nicht den Bestand eines entsprechenden
materiellen Unterlassungsanspruchs voraus, wenn es auch mog-
lich ist, daf sich entsprechende Nebenpflichten entwickeln.
Ob eine Unterlassungsverfiigung zur Sicherung des Mitwir-
kungsanspruchs des Betriebsrats im Einzelfall erforderlich ist
oder der Mitwirkungsanspruch mit anderen Mafinahmen, ins-
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besondere Zwangsgeldandrohung durchzusetzen ist, entschei-
det das Gericht gemif} § 938 ZPO ,,nach freiem Ermessen®.

3. Einstweilige Verfiigung bei Betriebsinderungen nur
zur Sicherung des Unterrichtungs- und Beratungsrechts

Von diesem Ausgangspunkt her ergibt sich auf die Streitfrage,
ob der Betriebsrat Betriebsinderungen mit Antrag auf einst-
weilige Verfiigung begegnen kann, folgende Antwort:

a) Unterrichtungs- und Beratungsrecht als betriebsverfas-
sungsrechtlicher Anspruch

Zunichst ist der zu sichernde Mitbestimmungsanspruch als
eventueller Verfiigungsanspruch klarzustellen. Das Mitwir-
kungsrecht des Betriebsrats geht nach § 111 Satz 1 Betr VG, wie
bereits herausgestellt, auf rechtzeitige umfassende Unterrich-
tung und Beratung — die Anforderungen, die hier im einzelnen
zu stellen sind, wurden bereits hervorgehoben (siehe 1.3.e, f).
Gegenstand der Beratung zwischen Arbeitgeber und Betriebs-
rat sind zwar zweifellos auch die verschiedenen Moglichkeiten
eines Interessenausgleichs, doch muf ebenso aufler Zweifel
stehen, daf§ es nicht mehr zur betriebsverfassungsrechtlichen
Unterrichtungs- und Beratungspflicht des Arbeitgebers ge-
hort, in jedem Fall zu einem Interessenausgleich mit dem
Betriebsrat zu gelangen und zu diesem Zweck nach § 112 Abs. 2
BetrVG den Prisidenten des Landesarbeitsamts und die
Einigungsstelle zu bemiihen. Wenn der Arbeitgeber den Be-
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triebsrat unterrichtet und die Betriebsinderung mit ihm bera-
ten hat, ist der Mitwirkungsanspruch des Betriebsrats erfiillt.
Der Arbeitgeber handelt nicht betriebsverfassungsrechtswi-
drig, wenn er die Betriebsinderung durchfiihrt, gleich ob ein
Einigungsstellenverfahren eingeleitet worden ist — und gleich
von wem — oder nicht.

b) Keine betriebsverfassungsrechtliche Pflicht des Arbeit-
gebers zur Durchfithrung des Einigungsstellenverfahrens
Nach § 112 Abs. 2 BetrVG koénnen Unternehmer oder Be-
triebsrat die Einigungsstelle anrufen, um auf diesem Wege
noch einen Interessenausgleich zu versuchen. Die Einleitung
und Durchfithrung dieses Verfahrens ist aber nicht mehr Inhalt
der betriebsverfassungsrechtlichen Pflicht des Arbeitgebers. Es
kann aber deshalb auch nicht in Betracht kommen, den Arbeit-
geber fiir verpflichtet zu halten, mit der Durchfithrung der
Betriebsinderung abzuwarten, bis die Einigungsstelle iiber den
Interessenausgleich entschieden hat. Dies wird in Rechtspre-
chung und Literatur, wie schon kritisch erwahnt, zum Teil
nicht zureichend beriicksichtigt. So sprach das BAG in der
schon genannten Entscheidung vom 14.9.1976*°) davon, daf}
»dasin §§ 111, 112 Betr VG vorgesehene Verfahren, also auch
einschliefflich des Versuchs des Interessenausgleichs vor Ver-
wirklichung des Plans der Betriebsinderung abgewickelt“ sein
miisse, lieR dabei allerdings ausdriicklich offen, ob das Verfah-
ren nach § 112 Abs. 2 BetrVG, also die Einschaltung der
Einigungsstelle, ausgeschépft werden mufl. Instanzgerichtliche
Entscheidungen lieRen diesen Vorbehalt weg und verlangten
Abschluf des Verfahrens iiber Interessenausgleich und Sozial-
plan vor der Einigungsstelle’"). Nicht weniger bedenklich ist
die teilweise im Schrifttum zu beobachtende Unschirfe. So
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heiflt es z.B. bei Dietz/Richardi®?): ,,Die Beratung bezweckt,
daf Unternehmer und Betriebsrat zu einer Einigung kommen.
Kommt sie zustande, so sind der Interessenausgleich {iber die
geplante Betriebsinderung und der Sozialplan schriftlich nie-
derzulegen und von Unternehmer und Betriebsrat zu unter-
schreiben (§ 112 Abs. 1 BetrVG)“ — das ist zweifellos richtig.
Richardi fahrt dann aber fort: ,Kommt keine Einigung zu-
stande, so ist — gegebenenfalls nach Zwischenschaltung des
Prisidenten des Landesarbeitsamtes — die Einigungsstelle an-
zurufen (§ 112 Abs. 2 BetrVG)“. Das ist sie mitnichten — sie
kann nach § 112 Abs. 2 BetrVG angerufen werden. Daf} die
vom Gesetzgeber gegebene Moglichkeit, die Einigungsstelle
einzuschalten, in eine nicht niher begriindete Pflicht zur Anru-
fung verwandelt und die Einleitung und volle Durchfiihrung
des Einigungsstellenverfahrens damit zu dem fiir den Arbeit-
geber verbindlichen Mitwirkungsverfahren geschlagen wird, ist
der Schliissel fiir die Unklarheiten bei der Anwendung der §§
111 ff. Betr VG, insbesondere soweit es um die Moglichkeit des
Erlasses einstweiliger Verfiigungen geht. Aus dem klar be-
grenzten Mitwirkungsanspruch des Betriebsrats aus § 111 Satz
1 BetrVG wird ,,das in §§ 111, 112 BetrVG vorgesehene Ver-
fahren®, dessen Abschlufy der Arbeitgeber abzuwarten haben
soll. Dies widerspricht der klaren gesetzlichen Vorgabe.

Die Moglichkeit fiir Arbeitgeber und Betriebsrat, die Eini-
gungsstelle auch wegen des Interessenausgleichs anzurufen,
entbehrt auch bei der hier vertretenen Auffassung nicht ihres
guten Sinnes. Dem Arbeitgeber kann im Interesse der Kalku-
lierbarkeit der aus der Betriebsinderung folgenden finanziellen
Belastung daran liegen, nach Ergebnislosigkeit der Verhand-
lungen mit dem Betriebsrat vor Durchfithrung der Betriebsin-
derung iiber einen entsprechenden Einigungsstellenspruch eine
verbindliche Regelung iiber die Betriebsinderung und die So-
zialplanbelastung zu erlangen. Aus dieser von Gesetz auch dem
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Arbeitgeber angebotenen Moglichkeit, das Interessenaus-
gleichsverfahren vor der Einigungsstelle zu betreiben, kann
nicht die Verpflichtung des Arbeitgebers abgeleitet werden, ein
solches Einigungsstellenverfahren einzuleiten und die Betriebs-
inderung erst nach dessen Abschluf} zu verwirklichen. Dabei
kann die Frage dahinstehen, ob der Arbeitgeber, wenn er die
Moglichkeit des Einigungsstellenverfahrens nicht ausschopft,
zum Nachteilsausgleich nach § 113 Abs. 3 BetrVG gegeniiber
dem betreffenden Arbeitnehmer verpflichtet ist. Eine Rechts-
pflicht des Arbeitgebers, das Einigungsstellenverfahren erst

durchzufiihren, besteht jedenfalls nicht.

¢) Einstweilige Verfiigung nur zur Sicherung von Ansprii-
chen

Damit ist auch schon iiber die Moglichkeit entschieden, mittels
einstweiliger Verfiigungen gegen Betriebsinderungen vorzu-
gehen:

aa) Da die einstweilige Verfiigung nur zur Sicherung betriebs-
verfassungsrechtlicher Anspriiche eingesetzt werden kann,
kommt sie nur dort in Betracht, wo der Arbeitgeber seiner
Pflicht zur Unterrichtung und Beratung mit dem Betriebsrat
nicht nachkommt. Der Unterrichtungs- und Beratungsan-
spruch des Betriebsrats aus § 111 Satz 1 Betr VG — und nur er
— kann den zu sichernden Verfiigungsanspruch darstellen. Es
gibt daneben keinen materiellen betriebsverfassungsrechtli-
chen Anspruch, Mafinahmen der Betriebsinderung zu unter-
lassen, solange der Arbeitgeber seiner Unterrichtungs- und
Beratungspflicht nicht nachgekommen ist. Soweit ein Verfii-
gungsgrund bejaht werden kann, nimlich die Gefihrdung des
Unterrichtungs- und Beratungsanspruchs des Betriebsrats be-
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ziiglich einer Mafinahme der Betriebsinderung, kann dessen
Sicherung im Verfahren der einstweiligen Verfligung verfolgt
werden. Im Finzelfall mag hier nach freiem Ermessen des
Gerichts eine Unterlassungsverfiigung auch gegen einzelne
Mafinahmen im Rahmen der Durchfiihrung der Betriebsinde-
rung in Betracht kommen, wenn es nicht ausreichend erscheint,
den Unterrichtungs- und Beratungsanspruch mittels der Voll-
streckungsmoglichkeit nach § 888 Abs. 1 ZPO (Zwangsgeld-
androhung) durchzusetzen.

bb) Wenn der Arbeitgeber seiner Unterrichtungs- und Bera-
tungspflicht nachgekommen ist, ist dem Mitwirkungstatbe-
stand des § 111 Satz 1 BetrVG jedenfalls Geniige getan. Daf}
vom Einigungsstellenverfahren des § 112 Abs. 2 BetrVG kein
Gebrauch gemacht oder ein eingeleitetes Verfahren nicht abge-
schlossen ist, Jifit keinen zu sichernden Mitwirkungsanspruch
des Betriebsrates mehr offen. Gegen Betriebsinderungen kann
deshalb seitens des Betriebsrats auch nicht mehr vorgegangen
werden. Der Betriebsrat kann zwar das Einigungsstellenverfah-
ren auch in diesem Stadium noch einleiten und weiterbetrei-
ben, aber nicht mit der Wirkung, daf8 die Durchfiihrung der
Betriebsinderung deshalb aufgeschoben werden miifite.

cc) Das Ergebnis ist interessengerecht. Es wird, auch unter
Einsatz vorldufigen Rechtsschutzes gegebenenfalls einschlief3-
lich der Untersagungsverfiigung, mit zureichenden Mitteln si-
chergestellt, dafl der Arbeitgeber seiner Unterrichtungs- und
Beratungspflicht nachkommt. Daf§ er wihrend dieses dem Be-
triebsrat geschuldeten Verfahrens der Unterrichtung und Be-
ratung mit der Durchfiihrung der Betriebsinderung blockiert
wird, liegt im Sinne der gesetzlichen Regelung iiber die Mitwir-
kung des Betriebsrats in wirtschaftlichen Angelegenheiten.
Nach Erfiillung der Unterrichtungs- und Beratungspflicht ist
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der Arbeitgeber in der Entscheidung iiber die Betriebsinde-
rung rechtlich frei — wobei selbstverstindlich zur Beratung
gehort, dafd er die Stellungnahme des Betriebsrats oder gemein-
sam mit dem Betriebsrat erarbeitete Gesichtspunkte bei seiner
Entscheidungsfindung beriicksichtigt. Wie lange der Betriebs-
rat Beratung mit dem Arbeitgeber beanspruchen kann, ist
dabei dem Gesetz nicht zu entnehmen; es hat, anders als bei der
Anhorung des § 102 BetrVG, keine zeitliche Begrenzung vor-
gesehen, so daf} diese dem Sinn der Beratung zu entnehmen ist.
Der Betriebsrat muff die Moglichkeit gehabt haben, die geplan-
te Betriebsinderung einschlieflich ithrer Hintergriinde und
Auswirkungen auf die Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber zu
besprechen und gegebenenfalls auch gemeinsam Alternativ-
tiberlegungen zu entwickeln bzw. eigene Alternativen zur Diskus-
sion zu stellen. Zum Teil wurde vorgeschlagen®), den Zeit-
raum fiir die Beratung in Anlehnungan § 17 Abs. 3 KSchG auf
zwei Wochen zu begrenzen. Diese in § 17 Abs. 3 KSchG
genannte Frist mag einen Anhaltspunket fiir die durchschnitt-
lich als erforderlich angesehene Beratungszeit abgeben, mehr
sicherlich nicht. Zum einen bezieht sie sich nur auf Kiindigun-
gen, nicht generell auf Betriebsinderungen, zum anderen
spricht sie nur davon, daf nach zwei Wochen der ,,Stand der
Beratungen“ darzulegen ist, geht also woh! selbst nicht unbe-
dingt davon aus, daf} die Beratung schon abgeschlossen sein
muf}, wenn dies vielleicht auch fiir den Regelfall erwartet wird.
Man wird einerseits die mit der Betriebsinderung verbundenen
Schwierigkeiten, andererseits die Bemiihungen des Arbeitge-
bers um ein Einvernehmen mit dem Betriebsrat nicht unbe-
riicksichtigt lassen kdnnen, und deshalb — unter Inkaufnahme
einer gewissen Rechtsunsicherheit — nur fiir den konkreten
Fall entscheiden kénnen, ob der Arbeitgeber sich mit dem
Betriebsrat hinreichend um eine einvernehmliche Beurteilung
bemiiht hat. Auch nach der Gegenmeinung wird im iibrigen
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eine gewisse Rechtsunsicherheit nicht vermieden. Der Arbeit-
geber soll die Betriebsinderung durchfithren konnen, wenn die
Einigungsstelle den Interessenausgleich vermittelt hat oder das
Einigungsstellenverfahren gescheitert ist. Der Arbeitgeber hat
aber gar nicht die durchsetzbare verfahrensrechtliche Moglich-
keit, ein ,,Scheitern® des Einigungsstellenverfahrens — und gar
noch innerhalb einer zumutbaren Frist — feststellen zu lassen.
Es gibt keine Regelung, ab welchem Zeitpunkt von einem
Scheitern des Verfahrens auszugehen wire, und keinen Zwang
fiir die Einigungsstelle, solches festzustellen.

Damit spricht alles dafiir, den Arbeitgeber in der Betriebsge-
staltung als frei anzusehen, sobald er das Beratungsverfahren
durchgefiihre hat. Der Betriebsrat vermag ihn nicht zu blockie-
ren, weder mit weiteren ,,Beratungsbegehren“ noch durch In-
anspruchnahme oder gar Hinauszdgern des Einigungsstel-
lenverfahrens. Einstweilige Verfiigungen, die den Arbeitgeber
in diesem Stadium noch verpflichten wiirden, die Durchfiih-
rung der Betriebsinderung zu unterlassen, sind durch das Ge-
setz nicht gedeckt.
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III. Die gesetzgeberischen Leitvorstellungen als Richt-
punkt fiir die Auslegung der §§ 111 ff. BetrVG

Bei der Entscheidung der Streitfragen aus und um § 111
BetrVG sollte — dies nur als kurze abschlieflende Bemerkung
— die gesetzgeberische Leitvorstellung zu §§ 111 ff. Betr VG
Richtpunke sein.

1. Die gesetzespolitische Zielsetzung der §§ 111 ff. BetrVG

Die gesetzespolitische Zielsetzung der §§ 111 ff. BetrVG ist
vielfach errtert worden; die Diskussion kann und soll hier
nicht nachgezeichnet werden?). Insgesamt erscheint bei dieser
Diskussion aber der Schwerpunkt zu sehr auf den Sozialplan
gelegt worden zu sein und vielleicht doch zu wenig auf den
gesetzlichen Ausgangspunkt, die grundsitzlich freie unterneh-
merische Entscheidung iiber Betriebsinderungen. Diese wird
zwar als Grundlage der §§ 111 ff. BetrVG herausgestellt, das
Interesse konzentriert sich jedoch auf die Funktion des Sozial-
plans. Dabei wurden die verschiedensten Zwecke der Sozial-
planleistungen in den Vordergrund gestellt: Entschidigung
fiir den Verlust des Arbeitsplatzes und die im Laufe des Ar-
beitsverhiltnisses erworbenen Vorteile’®), Uberbriickungs-
und Vorsorgefunktion®), Ausgleichsfunktion fiir die im Inter-
esse des Unternehmens und der verbleibenden Belegschaft
ausscheidenden Arbeitnehmer (Sonderopfertheorie)’).

Ungeachtet der Berechtigung all dieser Aspekte sollte das vom
Gesetzgeber mit der Regelung der §§ 111ff. Betr VG verfolgte
Grundanliegen gerade fiir die hier angesprochenen Streitfragen
wieder in den Vordergrund geriickt werden, wie es nachdriick-
lich in der Entscheidung des BAG vom 22.5.1979°%) formuliert
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worden war: ,,Diese Regelung darf nicht isoliert und nur in
ihren Wirkungen zugunsten der von einer durchgefiihrten
Betriebsinderung nachteilig betroffenen Arbeitnehmer be-
trachtet werden. Sie ist vielmehr auch in threm Funktionszu-
sammenhang mit der gesetzlichen Gesamtregelung zu sehen
und zu wiirdigen. Die Sozialplanregelung gehdrt zu dem
Normenkomplex des BetrVG, der sich mit der Beteiligung des
Betriebsrats an unternehmerischen Entscheidungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten befafit. Hier stand der Gesetz-
geber vor der Aufgabe, einerseits die mit der Verantwortung
fiir das Schicksal des Unternehmens verbundene wirtschaftli-
che Entscheidungsfreiheit des Unternehmers zu erhalten, an-
dererseits aber auch den sozialen Belangen der von den Aus-
wirkungen der unternehmerisch-wirtschaftlichen Entschei-
dung betroffenen Belegschaft Rechnung zu tragen®.

Das Modell der Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angele-
genheiten ist klar: Der Gesetzgeber hat dem Arbeitgeber die
Entscheidungskompetenz belassen. Seine Entscheidung wird
allerdings in zweierlei Richtung dem Arbeitnehmereinflufl
ausgesetzt:

a) zum einen durch die Beratung mit dem Betriebsrat —
darauf beschrinkt sich allerdings dessen unmittelbares Mitwir-
kungsrecht,

b) zum anderen durch die erzwingbare Verpflichtung, einen
Sozialplan abzuschlielen — im Ergebnis also finanziellen Aus-
gleich zu leisten.

Die Sozialplanpflichtigkeit ist der Ersatz fiir das fehlende Mit-
entscheidungsrecht des Betriebsrats. Wiirde der Betriebsrat
tiber die Betriebsinderung mitzubestimmen haben, wiren die
sozialen Belange der Arbeitnehmer in der mitbestimmten
Unternehmerentscheidung  berlicksichtigt. Ohne Mitent-
scheidungsrecht des Betriebsrats bildet die Sozialplanpflichtig-
keit das Gegengewicht gegen den von wirtschaftlichen Interes-
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sen bestimmten Unternehmerwillen. Die Sozialplankonse-
quenzen belasten die Entscheidung iiber die Betriebsinderung
— niemals wurde dies auch in der gesamtwirtschaftlichen
Auswirkung deutlicher erkannt als in unseren Tagen.

2. Konsequenzen fiir die Auslegung der §§ 111 ff. Betr VG

Fiir die Auslegung der §§ 111 ff. BetrVG ergeben sich daraus
folgende Direktiven:

a) Esistschonvon der Zielrichtung der §§ 111 {f. BetrVG her
nicht gerechtfertigt, die Durchfithrung der vom Unternehmer
fiir notwendig gehaltenen Betriebsinderungen zeitlich iiber das
Unterrichtungs- und Beratungsstadium hinaus zu blockieren.

b) Notwendige Betriebsinderungen diirfen aber auch nicht
tiber unvertretbare finanzielle Konsequenzen faktisch blockiert
werden. Sind sie als wirtschaftlich geboten anzuerkennen,
miifite der Betriebsrat bzw. die entscheidende Einigungsstelle
ihrer Notwendigkeit auf der Basis der Abwigungsformel des
§76 Abs. 5 Satz 3 Betr VG — angemessene Berticksichtigung der
Belange des Betriebs und der betroffenen Arbeitnehmer.—
auch Rechnung tragen, wenn dem Betriebsrat ein Mitbesqm-
mungsrecht iiber Betriebsinderungen zustiinde. Der Splelj
raum fiir die Mitbestimmung des Betriebsrats wiirde bei
wirtschaftlicher Notlage weitgehend zusammenschrumpfen,
— er mu} es auch bei der Sozialplangestaltung. Uber das
Ersatzinstitut der Sozialplanlasten darf in wirtschaft.lich be-
dringter Situation nicht hemmend auf Umstrukturierungs-
mafinahmen eingewirkt werden.
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Sowoh! Rechtsprechung wie Sozialplanpraxis miissen sich
wieder mehr an dieser Vorgabe orientieren, soll verhindert
werden, dafy Betriebsinderungen nicht mehr das sind, was sie
sein miissen: sozialverpflichtete, aber unternehmerische Ent-
scheidungen.
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Zum Autor

1939
1958
1958-1962
1962
1962-1966
1966
1964
1963-1970

1970
1970/71
1971
1971-1973
1981

1974-1983
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geboren in Weilheim/Obb.

Abitur

Studium der Rechtswissenschaft

erste juristische Staatspriifung in Miinchen
Referendardienst

zweite juristische Staatspriifung in Miinchen
Promotion

wissenschaftlicher Assistent an der Universitit

Miinchen. Habilitation an der Juristischen Fakul-
tit der Universitit Miinchen

Universititsdozent in Miinchen
Lehrstuhlvertreter in Kéln
Berufung an den Lehrstuhl fiir Biirgerliches Recht,

Handels- und Wirtschaftsrecht an der Juristischen
Fakultit der Universitit Augsburg

Mitglied des Strukturbeirats der Universitit
Augsburg

Ruf auf eine Professur fiir Zivilrecht am Fachbe-
reich Rechtswissenschaft der Universitit Trier

Mirglied der bayerischen Studienreformkommis-
sion (seit 1976 deren Vorsitzender)


pabsteve


Veroffentlichungen (Auswahl)

Die Bedeutung des Rechts am eingerichteten und ausgeiibten
Gewerbebetrieb fiir den deliktsrechtlichen Unternehmens-
schutz. Miinchener Universititsschriften, Reihe der Juristi-
schen Fakultit, Bd.17, Miinchen 1971
Riickzahlungsklauseln im Arbeitsrecht. Karlsruhe 1969 (in
Gemeinschatt mit Blomeyer), Nachtrag 1974

Fille zum Wahlfach Mitbestimmungs-, Betriebsverfassungs-,
Personalvertretungsrecht; in: Schriftenreihe der Juristischen
Schulung, Miinchen 1978

Wettbewerbsverbot; in: Schriften zur Arbeitsrechts-Blattei,
Bd. 10, Stuttgart 1981

Kommentar zum Mutterschutzgesetz, begr. von Bulla
(5. Aufl.). Miinchen 1981

Moglichkeiten und Grenzen betrieblicher Tarifpolitik; in: Der
Betrieb 1970, S. 2025ff.; 20744f.

Vertrauensschutz bei Anderung der Rechtsprechung — Ver-
fassungsrechtliches Gebot oder Hemmnis cier Rechtsfortbil-
dung?; in: Gedichtnisschrift fiir Rolf Dietz, Miinchen 1973
Die Beziehungen zwischen dem einzelnen Arbeitnehmer und
der Belegschatt (Betriebsrat); in: Innerbetriebliche Arbeitneh-
merkontlikte aus rechtlicher Sicht, Wien 1977 (Wiener Beitra-
ge zum Arbeits- und Sozialrecht, Bd. 8)

Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgericht zum Gewerk-
schaftsbegriff; in: 25 Jahre Bundesarbeitsgericht, Miinchen
1979

Der Mutterschutz auf dem Wege vom Arbeitsrecht zur Fami-
lienpolitik; in: NJW 1979, S. 1793ff.

Tendenzfdrderung als arbeitsrechtliche Pflicht — Zur Bin-
dung des Arbeitnehmers an die Unternehmenszielsetzung; in:
ZfA 1979 S. 33541, .
Neue Tendenzen in der Mutterschutzgesetzgebung — Ande-
rungen des Mutterschutzrechts ab 1. 1. 1982; in: NJW 1982,
S. 8COff.

Die Zukunft der GmbH: Arbeitnehmermitbestimmung in der
GmbH: in; Die Zukunft der GmbH, Wien 1983 S. 131{f.
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Verzeichnis der lieferbaren Schriften des AVG Metall Kéin

Schriftenreihe Arbeitsrecht

2 Manfred Lowisch:
Streik und Aussperrung im Ausland
1980

3 Manfred Lieb:
Das neue Arbeitskampfsystem.
Analyse der Aussperrungsurteile des
Bundesarbeitsgerichts
1981

4 Alfons Kraft:
Vertrauensleute im Betrieb
1982

Schriftenreihe Arbeitswissenschaft

4 Joseph Rutenfranz, Wolfgang Laurig:
Arbeitszeitprobleme und ergonomische
Beanspruchungsermittlung
1978

6 Der umstrittene Bildschirm
2. Auflage 1981

7 Etenne Grandjean:
Ergonomie in der Praxis
1982

Schriftenreihe Arbeitssicherheit

1 Horst Bergemann, u.a.:
Was muf die Fithrungskraft von der
Arbeitssicherheit wissen?
17. Auflage 1983

2 Horst Bergemann, v.a.:
Arbeitssicherheit fiir Jedermann
7. Auflage 1981

3 Sicherheit iiberall
4. Auflage 1981

4  Outo W. Seeger:
Sicherheitsfachkrifte im betrieblichen Finsatz.
Ein Leitfaden aus der Praxis fiir die Praxis
2. Auflage 1980

5 Josef Rainer, u.a.:
Arbeitssicherheir fiir Ausbilder.
Ein Leitfaden fiir die Berufsausbildung
3. Auflage 1983

56






ISBN 3-88575-024-4



	Die Betriebsänderung - noch eine unternehmerische Entscheidung?
	Herbert Buchner
	Nutzungsbedingungen / Terms of use:
	licgercopyright  

	Seite 1
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60

